
Berlin (hib/lv). ). „Kanalisationen mo-
dernisieren, anstatt Abwässer unge-
klärt in die Flüsse einzuleiten“: Unter 
dieser Überschrift startete Landwirt 
Christian Lohmeyer aus Bücken eine 
Petition, die mit 53.535 Unterzeich-
nern das notwendige Quorum von 
50.000 Menschen erreichte, um vom 
Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestag behandelt zu werden. 
Denn viele Städte hätten Kanalisati-
onen, die mehr als 100 Jahre alt und 
als Mischwasserkanäle ausgelegt 
seien. Das heißt: Niederschlags- und 
Haushaltswasser werden zusammen 
zum Klärwerk geleitet. Bei Regen 
könne es dann durchaus passieren, 
dass diese Abwässer unkontrolliert 
in die Bäche abgegeben werden. So 
gelange alles, was in einem Haushalt 
in die Kanalisation gehe, in die Natur 
– von Fäkalien über Reinigungsmittel 
bis hin zu Rückständen von Medika-
menten. 
„Bisher schien es politischer Konsens, 
dass für die Nährstofffrachten sowie 
alle ungewünschten Stoffe in den Flüs-
sen ausschließlich die Landwirtschaft 
verantwortlich ist. Diese Darstellung 
ist nun unhaltbar“, sagt Christian Loh-
meyer. Auch in Bezug auf die neuerli-
che Verschärfung des Düngerechts 
müsse die eingeleitete Nährstofffracht 
ermittelt und im Sinne der Wasserrah-
menrichtlinie der Europäischen Union 
bewertet werden, erklärt der Landwirt, 
der über den großen Zuspruch auf sei-
ne Petition glücklich ist.
Das Wasserhaushaltsgesetz untersagt 
grundsätzlich die Einleitung ungeklär-
ter Abwässer in Flüsse und Bäche. Das 

machte der Parlamentarische Staats-
sekretär im Bundesumweltministeri-
um, Florian Pronold (SPD), während 
einer öffentlichen Sitzung des Petiti-
onsausschusses deutlich. In Fällen 
extremen Starkregens könne es aber 
vorkommen, dass die vorhandene Ka-
nalisation mit all ihren Rückhaltebe-
cken und anderen Vorrichtungen nicht 
ausreicht, um die Wassermengen auf-
zufangen und zu klären und so Wasser 
aus den Mischkanalsystemen einge-
leitet werde, räumte er ein. Dies habe 

vielfach mit den in die Jahre gekom-
menen Kanalisationssystemen zu tun, 
für deren Wartung und Instandsetzung 
jedoch die Länder zuständig seien, sag-
te Pronold. Festzustellen sei aber auch, 
„dass sich die Qualität unserer Ober-
flächengewässer in den letzten Jahren 
konsequent verbessert hat“, fügte er 
hinzu. 
Grundlage der Sitzung war eine öffent-
liche Petition des Landwirts Christian 
Lohmeyer, der gefordert hatte, die Ein-
leitung von ungeklärtem Abwasser aus 
Haushalten in die Flüsse und Bäche zu 
stoppen. Die maroden und oft völlig ver-
alteten Kanalisationen unter den meis-
ten deutschen Städten müssten saniert 
werden, schreibt er in der Petition. Es 
brauche eine Bewertung des momenta-
nen Umfangs der Einleitung sowie der 
in den Abwässern enthaltenen Subs-
tanzen. Einleitungspunkte müssten zu-
dem umgehend kenntlich gemacht wer-
den, sodass diese auch bei normalen 
Wasserständen erkannt werden.
Während der Sitzung widersprach Loh-

meyer der Einschätzung des Umwelt-
Staatssekretärs, wonach es zu einer 
ungeklärten Einleitung des Hausab-
wassers nur bei Fällen extremen Star-
kregens kommen könne. Das Beispiel 
Wilhelmshaven zeige, dass schon bei 
Niederschlägen ab zehn Liter pro Qua-
dratmeter in der Stunde die Abwässer 
konsequent in die Nordsee eingeleitet 
würden. In Berlin fänden die Einleitun-
gen in die Spree bis zu 60 Mal pro Jahr 
statt. Dies zeige, dass die Einleitung 
von ungeklärten Abwässern in Flüsse, 
Bäche und Meere „gängige Praxis in 
Deutschland zu sein scheint“. Lohmey-
er sprach sich für eine Kennzeichnung 
der Einleitungsstellen aus, damit unter 
anderen Wassersportler, Badende und 
Angler sich daran im Interesse des Ge-
sundheitsschutzes orientieren können. 
Einig waren sich Petent und Regie-
rungsvertreter in der Einschätzung, 
dass es eine massive Entsiegelung 
von Flächen geben müsse, damit das 
Regenwasser, statt die Abwasserkanä-
le zu fluten, in den Boden versickern 
könne. Lohmeyer forderte zudem, 
die Kanalisation, die oft aus dem 19. 

Jahrhundert stamme, zu erneuern. 
Staatssekretär Pronold sagte dazu: 
„Wir setzen darauf, dass die Länder 
in Zusammenarbeit mit den Kommu-
nen Stück für Stück ihre Kanalisation 
verbessern und auf die vermehrt kom-
menden Starkregenereignisse einstel-
len.“ Dies sei eine Herkulesaufgabe für 
die nächsten 20 bis 30 Jahre. Er wolle 
nicht ausschließen, dass der Bund die 
Länder dabei unterstützen wird, sagte 
der Ministeriumsvertreter.

Erneuerung der  
Kanalisation ist Ländersache
Christian Lohmeyer im Petitionsausschuss des Bundestags

Syke (tb). Als „unglaublich“ bezeich-
nete Dr. Stephan Hannappel das In-
terview mit Niedersachsens Umwelt-
minister Olaf Lies in der topagrar, in 
dem er zu dem Gutachten mehrerer 
Landvolk-Kreisverbände befragt wur-
de, das die Richtigkeit der Messun-
gen infrage stellt, die zur Ausweisung 
der „roten Gebiete“ führten. 
„Lies ist der festen Auffassung, das Mi-
nisterium mache keine Fehler“ sagte 
Hannappel. Der Kreisverband Mittel-
weser hat die HYDOR Consult GmbH 
damit beauftragt, eine fachliche Be-
wertung aller Grundwassermessstel-
len in dem Verbandsgebiet vor zuneh-
men, welche eine Überschreitung des 
75-Prozent-Schwellenwertes von Nit-

rat (37,5 mg/l) mit steigendem Trend 
bzw. eine Schwellenwertüberschrei-
tung von Nitrat (50 mg/l) aufweisen.  
Dr. Hannappel stellte den Vorsitzenden 
und der Geschäftsführung in Syke jetzt 
das Ergebnis vor. Innerhalb des Kreis-
verbandes liegen insgesamt 51 Mess-
stellen, von denen zwölf Messstellen 
laut den Werten für die Zustandsbe-
wertung 2015 den Nitrat-Schwellen-
wert von 50 mg/l überschritten haben. 
Zwei weitere Messstellen wiesen eine 
Nitratkonzentration kleiner 50 mg/l 
aber größer 37,5 mg/l auf, wobei laut 
den Angaben vom NLWKN der Trend 
der Messstelle „Mützengrund I“ als sig-
nifikant steigend und dieser der Mess-
stelle „WW Ristedt VII 2“ als nicht sig-

nifikant steigend eingestuft wurde. Die 
14 Messstellen mit Werten oberhalb 
von 37,5 mg/l verteilen sich auf sechs 
verschiedene Grundwasserkörper und 
sieben Typflächen.
Die Messstelle Nordel I führte der Hyd-
rogeologe als Beispiel an, um zu zeigen, 
dass manche Messungen gegen gülti-
ges Regelwerk verstießen. „Zwischen 
dem normalen Grundwasserspiegel 
und dem Filter liegen gerade einmal 50 
Zentimeter. Das Grundwasser unter-
liegt Schwankungen von bis zu zwei Me-
tern, da kann es sein, dass der Filter für 
die Messungen in der Luft hängt“, er-
klärte er. Außerdem sei das Nitrat über 
die Tiefe nicht gleichmäßig verteilt, so 
Hannappel.  Fortsetzung auf Seite 2

Nicht fachgerecht  
Dr. Stephan Hannappel erläutert Gutachten der Messstellen

Liebe Mitglieder,
als ich mich vor genau 35 Jahren in-
tensiv mit der Planung und Kalkulati-
on meiner Selbstständigkeit befasst 
habe, bin ich auf die Sauenhaltung 
gekommen, der typischen Speziali-
sierungsrichtung der kleinen, flächen-
armen und armen Bauern. Da ich 
vor Arbeit keine Angst habe, haben 
meine Frau und ich dann am 1. Janu-
ar 1986 auf einem Resthof mit 2,3 
Hektar Grünland und 150 Sauen auf 
Stroh in Schultergurt-Anbindehaltung 
angefangen. Sauenhaltung ist nicht 
leicht, steht man doch am Anfang der 
Kette und erlebt immer wieder Zeiten 
ohne ausreichende Preise und ohne 
reagieren zu können. Die Milchbauern 
kennen das auch. Erfolgreich gemacht 
und sparsam gelebt konnte man aber 
auch mit Sauen Geld verdienen und 
einen Betrieb entwickeln. 1991 gab 
es 1.696 Sauenhalter im Landkreis Ni-
enburg und etwas mehr im Landkreis 
Diepholz. Das hat sich dramatisch ver-
ändert! Im vergangenen Jahr waren es 
noch 74 Sauenhalter in Nienburg und 
111 Züchter in Diepholz. Die Geset-
zesänderungen zur Gruppenhaltung 
im Wartestall hat allein im Jahr 2014 
30 Prozent unserer Ferkelerzeuger zur 
Aufgabe gezwungen. Wir haben vor 
sieben Jahren, ohne Bestandsaufsto-
ckung, über 400.000 Euro investiert 
um weiter Sauen halten zu dürfen.
Nun ist sie da, die von der ISN und 
Teilen des Berufsstandes geforderte 
„Rechtssicherheit“! In der verabschie-
deten Tierschutznutztierhaltungsver-
ordnung wird das Ende der bäuerli-
chen Sauenhaltung in Deutschland 
endgültig besiegelt. Wer nicht inner-
halb von drei Jahren sein Deckzentrum 
von 1,3 Quadratmeter pro Sau auf 5,0 
Quadratemeter pro Sau mehr als ver-
dreifacht, oder den Bestand reduziert, 
ist weg. Wer innerhalb von zwölf Jah-
ren seinen Abferkelstall nicht komplett 
neu baut, mit Bewegungsbuchten von 
6,5 Quadratmetern statt bisher 4,0 
Quadratmetern, muss auch aufgeben. 
Ein Neubau ist erforderlich, da fast alle 
Gülle-, Futter- und Laufgangachsen mit 
den neuen Maßen nicht kompatibel 
sind. In den Bewegungsbuchten wird 
nach neuesten staatlichen Untersu-
chungen durch das Projekt „InnoPig“ 
die Zahl der von der Mutter erdrückten 
Ferkel gegenüber dem Ferkelschutz-
korb dramatisch ansteigen: „In der 
Freilaufbucht 67 Prozent und im Fer-
kelschutzkorb 34 Prozent der verende-
ten Ferkel“.
Dies ist ein Paradebeispiel für Grüne 
Ideologie gegen die Interessen von 
Mensch und Nutztier.

Tobias Göckeritz
Vorsitzender

Ausbildungsprämie  
im Konjunkturpaket
Mittelweser (lv). Die Bundesregierung 
die Ausbildungsprämie auf den Weg 
gebracht. Sie soll dabei helfen, Ausbil-
dungsplätze zu sichern, die durch die 
Corona-Pandemie bedroht sind.
Folgende Maßnahmen sollen geför-
dert werden:
• Ausbildende, die ihre Ausbil-

dungsleistung im Vergleich zu den 
drei Vorjahren aufrechterhalten = 
2.000 Euro je Ausbildungsvertrag.

• Ausbildende, die ihre Ausbil-
dungsleistung im Vergleich zu den 
drei Vorjahren erhöhen = 3.000 
Euro je Ausbildungsvertrag.

• Unternehmen, die trotz erhebli-
chen Arbeitsausfalls (mindestens 
50 Prozent) ihre Ausbildungsakti-
vitäten fortsetzen, werden mit 75 
Prozent der Brutto-Ausbildungs-
vergütung für jeden Monat geför-
dert, in dem dies der Fall ist.

• Auftrags- und Verbundausbildung: 
Wenn Unternehmen die Ausbil-
dung temporär nicht fortsetzen 
können, können andere Unter-
nehmen, überbetriebliche Berufs-
bildungsstätten oder andere eta-
blierte Ausbildungsdienstleister 
zeitlich befristet die Ausbildung 
übernehmen und dafür Förderung 
erhalten. 

• Unternehmen, die Auszubildende 
aus Corona-bedingt insolventen 
Unternehmen bis zum Abschluss 
ihrer Ausbildung übernehmen = 
3.000 Euro je Auszubildendem.

Eine Antragstellung bei der Arbeits-
agentur ist erst möglich, wenn die 
Bundesregierung auch die dazuge-
hörige Förderrichtlinie erlassen hat, 
die die konkreten Einzelheiten für 
Antragstellung und Auszahlung 
regelt. Wann die Förderrichtlinie 
vorliegen soll, ist von der Bundesre-
gierung bislang noch nicht bekannt-
gegeben worden.

:: Eier sind gefragt
Heiko und Hilmar Allhusen aus 
Oerdinghausen haben ihren Be-
trieb auf einige Standbeine ge-
stellt. Dazu gehören auch zwei 
Hühnermobile mit insgesamt 
460 Legehennen.            Seite 7

:: Klare Vorstellung
Als er seinen Sauenbetrieb 
nach Nienstedt verlagerte, hatte 
Karsten Kehlbeck eine genaue 
Vorstellung von seinem Stallkon-
zept. Seine Sauen hält er in ei-
nem Transponder-Stall.   Seite 5

:: Mitmacher gesucht
Das Projekt FINKA (Förderung 
von Insekten im Ackerbau) sucht 
konventionell und ökologisch 
wirtschaftende Betriebe, die sich 
gemeinsam in diesem Projekt 
engagieren.                        Seite 4
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Hannover (lv). Unter dem Kurznamen 
FINKA ist im April ein Verbundpro-
jekt zur „Förderung von Insekten im 
Ackerbau“ gestartet. Das Projekt im 
Bundesprogramm Biologische Viel-
falt will Lösungsstrategien zur Förde-
rung der Biodiversität von Insekten 
in der Agrarlandschaft erarbeiten 
und damit innerhalb der Landwirt-
schaft eine breite Diskussion ansto-
ßen. Verbundpartner im Projekt sind 
die Kompetenzzentrum Ökolandbau 
Niedersachsen GmbH, das Netzwerk 
Ackerbau Niedersachsen e.V., das 
Landvolk Niedersachsen e.V. sowie 
die Westfälische Wilhelms-Universi-
tät Münster und die Georg- August-
Universität Göttingen. 
Das Projekt FINKA wird gefördert durch 
das Bundesamt für Naturschutz mit 
Mitteln des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit sowie dem Niedersächsischen 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz mit Mitteln 
des Niedersächsischen Ministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz und des Niedersächsi-
schen Ministeriums für Umwelt, Ener-
gie, Bauen und Klimaschutz. 
In dem Projekt sollen modellhaft 30 

Betriebspartnerschaften zwischen kon-
ventionell und ökologisch wirtschaften-
den landwirtschaftlichen Betrieben in 
verschiedenen Boden-Klima-Räumen 
Niedersachsens geschlossen wer-
den. Im Fokus steht der Verzicht auf 
chemisch-synthetische Insektizide 
(Pflanzenschutzmittel gegen Insek-
ten) und Herbizide (Pflanzenschutz-
mittel gegen Unkräuter). Der Einsatz 
von Mineraldüngern und Fungiziden 
(Pflanzenschutzmittel gegen Pilzkrank-
heiten) bleibt weiter erlaubt. So sol-
len die konventionell wirtschaftenden 
Landwirt*innen mit ihren ökologisch 
wirtschaftenden Partnerbetrieben al-
ternative Anbaumethoden erarbeiten, 
erproben und auswerten.
„Wir wollen das Blütenangebot erhö-
hen und damit zugleich eine diverse 
und biomassereiche Insektenfau-
na fördern“, erhofft sich Landvolk-
Vizepräsident Dr. Holger Hennies. 
Das Projekt setzt auf Lerneffekte 
durch konkretes Ausprobieren. Die 
Auswirkungen der entsprechend be-
wirtschafteten Flächen auf das Vor-
kommen und die Vielfalt der Acker-
begleitflora und von Insekten werden 
wissenschaftlich untersucht. Die in 
dem Projekt gewonnenen Erkenntnis-
se sollen in Fachmedien, im Internet 

sowie auf Feldtagen und anderen In-
formationsveranstaltungen in die brei-
te Öffentlichkeit getragen werden. Die 
Ergebnisse sollen dazu beitragen, den 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in 
der Agrarlandschaft zu reduzieren und 
alternativ die Attraktivität praktikabler, 
insektenfreundlicher Anbaumethoden 
herausstellen. Das Projekt läuft bis 
Ende 2025. 

FINKA - Förderung von Insekten 
im Ackerbau - fällt im Bundespro-
gramm Biologische Vielfalt unter 
den Förderschwerpunkt „Weitere 
Maßnahmen von besonderer re-
präsentativer Bedeutung für die 
nationale Strategie zur biologischen 
Vielfalt“. Projektpartner sind die 
Kompetenzzentrum Ökolandbau 
Niedersachsen GmbH, das Land-
volk Niedersachsen Landesbau-
ernverband e. V., das Netzwerk 
Ackerbau Niedersachsen e. V., die 
Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster und die Georg-August-Uni-
versität Göttingen. 
Weitere Informationen: www.biolo-
gischevielfalt.bfn.de/bundespro-
gramm/projekte/projektbeschrei-
bungen/finka.html

Projekt FINKA fördert  
Insekten im Ackerbau
Praktiker zum Mitmachen gesucht

Partnerschaften zwischen konventionell und ökologisch arbeitenden Betrieben sind Kern des Projekts FINKA.                      Foto: Landvolk

Hannover (lpd). Wollen Sie die Dis-
kussion rund um Landwirtschaft und 
Biodiversität versachlichen? Haben 
Sie Interesse an einem kollegialen 
Austausch zwischen konventionell 
wirtschaftenden und Öko-Betrie-
ben? Dann ist die Teilnahme am Pro-
jekt FINKA eine gute Option. 
Mit dem Vorhaben im Bundespro-
gramm Biologische Vielfalt sollen 
Lösungsstrategien zur Förderung der 
Biodiversität von Insekten erarbeitet 
und eine breite Diskussion innerhalb 
der Landwirtschaft angestoßen wer-
den. Dafür werden Modellbetriebe 
gesucht, die auf den Einsatz von 
chemischsynthetischen Insektiziden 
und Herbiziden verzichten bzw. die 
als Öko-Betriebe diesen Schritt be-
reits gegangen sind und ihr Fachwis-
sen an andere Betriebe weitergeben 
wollen. Die Auseinandersetzung mit 
der Fragestellung, wie ein Verzicht 
auf diese Pflanzenschutzmittel in 
der Praxis betriebswirtschaftlich und 
arbeitstechnisch umgesetzt wer-
den kann und was dies für die Ar-
tenvielfalt auf dem Acker bedeutet, 

steht im Mittelpunkt des Projektes. 
Dafür werden 30 Betriebspart-
nerschaften von jeweils konven-
tionell und ökologisch wirtschaf-
tenden Höfen und den jeweiligen 
Ackerbauberater*innen gebildet. Die 
konventionellen Betriebe verzichten 
auf einer Maßnahmenfläche über fünf 
Jahre auf den Einsatz von chemisch-
synthetischen Insektiziden und Herbi-
ziden. Der Einsatz von Mineraldünger 
und Fungiziden bleibt weiter möglich. 
Über je eine Vergleichsfläche auf bei-
den Höfen sollen die Auswirkungen 
des Verzichts auf Insekten und Acker-
wildkräuter beziffert werden. Für die 
mechanische Beikrautregulierung 
stellt der Öko-Betrieb Hack- und Strie-
geltechnik zur Verfügung. Gemeinsam 
mit den Beratern werden Fragen zur 
Fruchtfolge, Sortenwahl etc. diskutiert 
und umgesetzt. Die Betriebe sam-
meln gemeinsam Erfahrungen und 
diskutieren diese mit Berufskollegen 
bei verschiedenen Veranstaltungen 
wie z. B. Feldtagen oder Abendveran-
staltungen.
Wenn Sie Interesse an dem Projekt 

FINKA haben, melden Sie sich bit-
te direkt bei Sara Kuschnereit von 
der Kompetenzzentrum Ökolandbau 
Niedersachsen GmbH per E-Mail 
(s.kuschnereit@oeko-komp.de) oder 
telefonisch unter 04262 9593-69. 
FINKA ist ein gemeinsames Projekt 
von der Kompetenzzentrum Öko-
landbau Niedersachsen GmbH, dem 
Landvolk Niedersachsen Landes-
bauernverband e.V., dem Netzwerk 
Ackerbau Niedersachsen e.V., der 
Georg-August-Universität Göttingen 
und der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster. Das Projekt FIN-
KA im Bundesprogramm Biologische 
Vielfalt wird gefördert durch das Bun-
desamt für Naturschutz mit Mitteln 
des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicher-
heit sowie dem Niedersächsischen 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz mit Mitteln 
des Niedersächsischen Ministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz und des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz. 

FINKA: Jetzt mitmachen!

Hannover (lpd). „Und 
hier ist Gabi von der 
Brelie“ – diese ver-
traute Begrüßung ver-
nehmen Gesprächs-
partner am anderen 
Ende der Telefonlei-
tung seit dem 1. Juli 
nicht mehr. Die lang-
jährige Pressespre-
cherin des Landvolkes 
Niedersachsen ging 
nach 37 Jahren in den 
Ruhestand. 
„Mit Gabi von der Brelie verlässt eine 
wichtige und hoch geschätzte Mitar-
beiterin die Pressestelle. Sie hat we-
sentlich dazu beigetragen, dass das 
Landvolk über Jahrzehnte hinweg in 
der Medienwelt Gehör findet und somit 
Niedersachsens landwirtschaftliche 
Themen in die Öffentlichkeit gelan-
gen“, würdigt Landvolkpräsident Albert 
Schulte to Brinke die Arbeit der 63-Jäh-
rigen.
Nach dem Studium der Agrarwissen-
schaften an der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn begann Dip-
lom-Agraringenieurin Gabi Breuer mit 
25 Jahren am 1. Januar 1983 ihr Vo-
lontariat beim niedersächsischen Lan-
desbauernverband. Hier erlernte sie ihr 
journalistisches Handwerk und wurde 
nach zweijähriger Ausbildungszeit als 
Jungredakteurin im Pressereferat über-
nommen. Ein Jahr später wurde sie 
Voll-Redakteurin, 1990 stellvertreten-
de Chefredakteurin der Zeitung „Das 
Landvolk“ und des „Landvolk Presse-
dienst“. Im Jahr 2005 wurde ihr die 
Aufgabe der Pressesprecherin übertra-
gen.
Von Milchseen und Butterbergen, über 
Schweinepest bis hin zu EHEC galt es 
für das Landvolk Stellung zu nehmen. 
Daneben hatte sie die schönen Sei-
ten und wichtigen Themen der nie-
dersächsischen Landwirtschaft in die 
Öffentlichkeit zu bringen und die Land-

wirtschaft objektiv in den Medien dar-
zustellen. Gabi von der Brelie hat für 
vier Präsidenten des Landesbauernver-
bandes Reden, Wortbeiträge und Pres-
semitteilungen verfasst. 
Am 1. Juli 2020 tritt Sonja Markgraf 
die Nachfolge als Pressesprecherin 
des Landvolks Niedersachsen an. Die 
50-Jährige hat ihr journalistisches 
Handwerk bei der Braunschweiger Zei-
tung gelernt, war von 1998 bis 2003 
Sprecherin im Niedersächsischen Kul-
tusministerium und später als Pres-
sereferentin für die Niedersächsische 
Lottostiftung tätig. Von November 
2010 bis Mai 2020 hat Sonja Mark-
graf im Bereich Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit der Geschäftsstelle des 
Niedersächsischen Landkreistages 
(NLT) gearbeitet. Sonja Markgraf ist 
beim Landvolk unter der Rufnummer 
0511-36704-31, mobil unter 0176-
120 44449 und per Mail unter Sonja.
Markgraf@landvolk.org zu erreichen. 

Sonja Markgraf
hat übernommen
Wechsel in der Landvolk-Pressestelle

Sonja Markgraf (l.) und ihre Vorgängerin Gabi von der Brelie.

Sprich, je näher an der Erdoberfläche  
man messe, desto höher sei der Nit-
ratgehalt. Dass der NLWKN das Ein-
wirkungsgebiet des Grundwassers 
kreisrund um die Messstellen definiert, 
findet der Gutachter „dilettantisch“. 
„Die Kenntnisse über den Anstrom zu 
den Messstellen waren auch 2006 zum 
Zeitpunkt der Messung entsprechend“, 
so Hannappel der weiter versichert: „Ein 
Betrieb kann Messstellen nicht entge-
gen der Strömungsrichtung beeinträch-
tigen “ Dem NLWKN wirft der Gutachter 
weiter vor, man erkenne in den Mess-
verfahren weder System noch Prozess-
verständnis. „Das Verfahren ist nicht 
fachgerecht“, resümiert er. 

Das Landvolk Mittelweser wird an-
hand des selbst in Auftrag gegebenen 
Gutachtens voraussichtlich rechtliche 
Schritte einleiten. Im Einzelfall sollen 
geeignete Messstellen im Klageweg 
überprüft werden.  
Unbenommen davon sind in Nieder-
sachsen bereits acht Normenkontroll-
klagen anhängig.  Betroffene Landwirte 
können die Ergebnisse der fachlichen 
Bewertung der Grundwassermess-
stellen des Wasserrahmenrichtlinien-
Messnetzes des NLWKN von Dr. Han-
nappel auf Wunsch per E-Mail beim 
Landvolk Mittelweser anfordern: 
d.kleemeyer@landvolk-mittelweser.de

Fortsetzung von Seite 1

Nicht fachgerecht
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Uchte (ine). „Ich bin stolz auf unsere 
Landwirtschaft und auf die Verände-
rungskraft so vieler Berufskollegen“, 
findet Friedrich Meyer-Hamme. „Auf 
insgesamt 100.000 Quadratmetern ha-
ben wir strukturreiche Blühflächen an-
gelegt, 45.000 weitere Quadratmeter 
bewirtschaften wir zum Schutz des Kie-
bitzes“, berichtet der junge Landwirt.
Damit setzt seine Familie schon etwa 
zehn Prozent ihrer Betriebsfläche für 
die Artenvielfalt ein. „Wie viele ande-
re Landwirte beteiligen wir uns damit 
an freiwilligen Agrar- und Umweltmaß-
nahmen – und stehen voll dahinter.“ 
Das vom Nabu initiierte Volksbegeh-
ren Artenvielfalt würde ihn, wenn es 
denn zum Gesetz werden würde, dazu 
zwingen, allein durch fünf Meter breite 
Gewässerrandstreifen zusätzlich mehr 
als 20.000 Quadratmeter Ackerfläche 
aus der Bewirtschaftung  zu nehmen. 
Das gefällt weder ihm noch seinen Be-
rufskollegen, die sich in einer ähnlichen 
Situation befinden. „Die Motivation zu 
freiwilligen Maßnahmen schwindet un-
gemein, wenn man in ein derartiges Dik-
tat gerät“, sagt Friedrich Meyer-Hamme. 
Deswegen hat er zusammen mit drei 
weiteren Berufskolleginnen und -kolle-
gen auf dem Uchter Wochenmarkt über 
ihre Sicht der Situation informiert. „Wir 
hatten unseren Stand direkt neben dem 
vom Nabu“, sagt der Landwirt. Auch mit 
den Vertreterinnen und Vertreter dieses 
Standes habe es Gespräche gegeben. 
Den Dialog zu suchen, fand der jun-
ge Landwirt gut. „Ich hatte das 
vorher noch nicht gemacht“, er-
zählt Friedrich Meyer-Hamme. 
„Es kamen einige ganz unter-
schiedliche Leute.“ Die Land-
wirte klärten die Marktbesuche-
rinnen und -besucher über den 
„Niedersächsischen Weg“ auf. 
Kern dieser bereits unterzeich-
neten Vereinbarung zwischen 
der Landesregierung, Natur- und 

Umweltverbänden – darunter auch der 
Nabu –, dem Landvolk sowie der Land-
wirtschaftskammer ist ebenfalls der 
Natur- und Artenschutz.  Hier haben 
sich alle Beteiligten mit ihren Interes-
sen und Kompetenzen eingebracht und 
zusammen einen Konsens erarbeitet, 
den alle unterzeichnet haben. Dass der 
Nabu dennoch sein Volksbegehren wei-
ter vorantreibe, ärgert Meyer-Hamme 
und seine Mitstreiter. „Es ist nicht nur 
schlechter Stil, sondern treibt aktiv ei-
nen Keil zwischen die Beteiligten. Viele 
wichtige Faktoren berühren diesen The-
menkomplex, Arten- und Umweltschutz, 
Ernährungssicherheit, Lebens- und 
Futtermittelqualität, Flächenkonkurrenz 
und der Erhalt von Familienbetrieben. 
In diesem Umfeld sollte sich nicht eine 
einzige Organisation anmaßen, die 
Wahrheit für sich allein zu kennen und 
in Recht und Gesetz umsetzen wollen. 
Hier besteht die Stärke darin, gemein-
sam nach Lösungen zu suchen, einen 
Konsens zu vereinbaren und umzuset-
zen“, findet Friedrich Meyer-Hamme. Ei-
gentlich sei es gesellschaftlich gewollt, 
kleinere landwirtschaftliche Strukturen 
zu erhalten. Komme das Volksbegehren 
durch und würde in ein Gesetz gegossen 
werden, habe das einen gegenteiligen 
Effekt und würde den Strukturwandel 
nur weiter beschleunigen, sagt Friedrich 
Meyer-Hamme. Noch mehr kleine Höfe 
würden verschwinden. „Das Volksbe-
gehren ist ein weiterer Turbo für diese 
Entwicklung.“

Aufklärung gegen 
das Volksbegehren
Uchter Landwirte im Dialog

Friedrich Meyer-Hamme und weitere Berufskollegen informierten auf dem Uchter Wo-
chenmarkt darüber, warum Passanten das „Volksbegehren Artenvielfalt“ des NABU nicht 
unterschreiben sollten. Die Aktivisten des Volksbegehrens hatten ihren Stand direkt ne-
benan.                   Fotos: Meyer-Hamme

Mittelweser (ine). Die Corona-Ausbrü-
che in Schlachthöfen mehren sich, 
nach dem Werk in Coesfeld wurde 
zuletzt das Tönnies-Werk in Rheda-
Wiedenbrück geschlossen. Das wirft 
auch für Landwirte viele Fragen auf, 
die ihre Schweine normalerweise in 
einem eng getakteten Zeitrahmen an 
die Schlachthöfe liefern. 
„Wir haben gerade Schweine einen Tag 
später als normalerweise verkauft“, 
sagt Patrick Wilkens. Der Landwirt hält 
200 Sauen im geschlossenen System 
und kann mit Verzögerungen, die ein 
paar Tage dauern, noch leben. „Das 
ist bei uns im Betrieb zum Glück nicht 
Spitz auf Knopf geplant“, sagt Wilkens. 
Irgendwann aber müsse auch er Platz 
in den Abteilen schaffen, denn Ferkel 
kämen immer wieder nach. Dann müs-
se man sich schon überlegen, Tiere 
eventuell eher als geplant abzugeben. 
Ein Umstand, von dem sein Namens-
vetter Patrick Wilkens abrät. „Wir versu-
chen den Landwirten Ruhe zu geben, 
damit sie ihre Tiere nicht zu früh bei 
uns anmelden“, sagt der Geschäftsfüh-
rer der Erzeugergemeinschaft für Quali-
tätstiere Syke-Bassum eG (EfQ) in Syke. 
Die Landwirte sollen ihre Tiere auch 
weiterhin im normalen Prozess anmel-
den, sagt Wilkens – nach Möglichkeit 
mit 97 Kilogramm Schlachtgewicht als 
Optimalgewicht. Diese Gleichmäßigkeit 
gelte es beizubehalten. Würden mehr 
Landwirte ihre Tiere schon mit einem 
geringeren Gewicht anmelden, würde 
das ein künstliches Überangebot am 
Markt kreieren – mit entsprechenden 
Konsequenzen auf den Preis. „Im Mo-
ment hat keiner ein Interesse daran, 
den Schlachtpreis zu senken“, sagt 

der Händler, der die Schließung des 
Tönnies-Werks in Rheda-Wiedenbrück 
und deren Auswirkungen aufmerksam 
beobachtet. 
Aktuell gebe es durch die Tönnies-
Schließung und den Schlachthof in 
Coesfeld, der seine Schlachtkapazität 
erst nach und nach wieder hochfahre, 
insgesamt etwa 180.000 Schweine pro 
Woche, die andernorts geschlachtet 
werden müssten. Das klappe aktuell 
noch ganz gut, weiß Patrick Wilkens 
von der EfQ. Die Schlachthöfe in Sögel 
und Weißenfeld hätten ihre Kapazitä-
ten ausgeweitet. „Das Nadelöhr aber 
ist das Personal, das nicht einfach von 
A nach B umgesetzt werden kann“, 
weiß der Experte. 
Klar ist aber auch: Durch diese Aus-
weichmöglichkeiten erhöht sich die 
Dauer der Schweinetransporte. Acht 
Stunden seien dafür erlaubt. Das rei-
che gut aus, um die entsprechenden 
Schlacht-Standorte zu erreichen. 

Welche Auswirkungen die aktuellen 
Entwicklungen auf den Schlachtpreis 
haben? An dieser Frage scheiden sich 
die Geister. Die einen gingen von einem 
Preisverfall aus, die anderen sehen 
eine Preissteigerung voraus, weiß Pa-
trick Wilkens. „Das hängt sicher auch 
davon ab, wie lange das Ganze dau-
ert“, sagt der Experte. 
Einen kühlen Kopf will auch Landwirt 
Patrick Wilkens bewahren und keine 
Panikverkäufe von Schweinen vorneh-
men. „Wenn das noch mehr wird, wird’s 
schwierig“, glaubt er. „Dann bleibt das 
Problem bei den Ferkelerzeugern hän-
gen.“ Denn während ein Mäster seinen 
Stall im Notfall auch leer lassen kann, 
werden immer mehr Ferkel geboren. 
Schwarz malen will auch Patrick Wil-
kens von der EfQ nicht: „Noch läuft 
alles in einem normalen Rahmen ab.“ 
Er weiß aber auch eines ganz genau: 
„Diese Situation kann sich jede Stunde 
ändern.“

Wichtig: Ruhe bewahren
Wie sich die Schlachterei-Schließungen auswirken

Einfach
elektrisierend

Die innovativen Ladelösungen unserer Charge-ON GmbH 
bieten Ihnen die Möglichkeit, E-Fahrzeuge schnell und 
komfortabel zu laden.

eon.de/ladeloesungen

Wir beraten Sie gern:
E.ON Energie Deutschland GmbH
Susanne Mitter

 +49 4131-70 43 02 39
 susanne.mitter@eon.com
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Als agrarpolitische Interessenvertretung ist das Landvolk Mittelweser auch Dienstleister für seine 5.000 Mit-
glieder u. a. in den Bereichen Steuerberatung und Buchführung, betriebswirtschaftliche Beratung, Baugeneh-
migungsmanagement, Rechts-, Agrar-, und Sozialberatung. Das Landvolk Mittelweser hat sich bundesweit als 
erste berufsständische Vertretung der Land- und Forstwirtschaft für das Gütesiegel ISO 9001 qualifiziert. 

Ihr Aufgabengebiet:

Landvolk Niedersachsen – Kreisverband Mittelweser e. V.
Herrn Olaf Miermeister
Hauptstraße 36-38, 28857 Syke
Telefon: 04242 59513 • E-Mail: o.miermeister@landvolk-mittelweser.de
www.landvolk-mittelweser.de

Erstellung von Gewinnermittlungen
Erstellung von Einkommen- und Umsatzsteuererklärungen für unsere nicht 
buchführungspflichtigen Mandanten
Eigenständige Betreuung eines festen Mandantenstammes

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams am Standort Nienburg ab sofort einen

 Steuerfachangestellten oder

Steuerfachwirt
(m/w) in Voll- oder Teilzeit

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

Ihr Anforderungsprofil:
Abgeschlossene Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten 
oder Steuerfachwirt/in
Sehr gute EDV-Kenntnisse
Zielorientierte, selbstständige Arbeitsweise
Zuverlässigkeit

Landvolk Mittelweser

DMSZ
Zertifiziert nach

ISO 9001

QM 00627
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Seit 1. Mai 2020 ist die novellierte 
Düngeverordnung bundesweit gültig. 
Folgende Änderungen sind zu beach-
ten:
1. Der einzelbetriebliche Nährstoffver-

gleich fällt ab 2020 weg. Dafür ist 
die schlagbezogene tatsächliche 
N- und P-Düngung innerhalb von 
zwei Tagen aufzuzeichnen. Bei or-
ganischen Düngern sind der Ge-
samtstickstoff und der verfügbare 
Stickstoff (NH4) aufzuführen. Als 
Dokumentationshilfe finden Sie auf 
unsere Homepage unter Service > 
Download einen Vordruck für eine 
Schlagkartei.

2. Bei Weidehaltung sind Art und An-
zahl der Tiere sowie die Anzahl der 
Weidetage für die jeweilige Weideflä-
che zu dokumentieren. Die Dünge-
behörde wird dazu entsprechende 
EDV-Anwendungen bzw. Formulare 
zur Verfügung stellen.

3. Die Summen der aufgebrachten 

Nährstoffe N und P müssen der Dün-
gebedarfsermittlung entsprechen 
und zum 31. März des Folgejahres 
vorliegen.

4. Die Grenze von 170 Ki-
logramm/Hektar Gesamt-N aus or-
ganischen Düngern gilt weiterhin. 
Bei der Berechnung sind Flächen 
mit Düngeverbot oder Einschrän-
kung (Brache, Blühstreifen u. a.) he-
rauszurechnen.

5. Eine Überschreitung des ermittelten 
N-Düngebedarfes um max. zehn Pro-
zent ist nur zulässig, wenn regional 
eintretende Umstände (Witterungs-
ereignisse) vorliegen und von der 
Düngebehörde veröffentlicht wur-
den.

6. Von 1. September bis 30. Oktober 
dürfen auf Grünland und mehrjäh-
rigem Ackerfutterbau max. 80 kg 
Gesamt-N durch flüssige organische 
Düngemittel ausgebracht werden.

7. Eine erfolgte Herbst-N-Düngung bei 

Raps und Wintergerste ist auf die 
nachfolgende Frühjahrsdüngung 
(NH4) anzurechnen. 

8. Abstandsauflagen zu oberirdischen 
Gewässern auf hängigen Flä-
chen: Verbot der N- und P-Dün-
gung zwischen drei und zehn 
Metern je nach Hangneigung.

9. Die Sperrfrist für die Düngung mit 
Kompost und Festmist von Huf- 
und Klauentieren gilt nun vom 

1. Dezember bis zum 15. Januar.
10. Auf gefrorenem Boden ist jegli-

che N- und P-Düngung verboten, auch 
wenn der Boden tagsüber auftaut.

11. Die Anrechnung der Mindestwirk-
samkeit beträgt bei:
Rindergülle: Ackerland 60 Prozent, 
Grünland 50 Prozent
Schweinegülle: Ackerland 70 Pro-
zent, Grünland 60 Prozent

Flüssige Gärreste: Ackerland 60 Pro-
zent, Grünland 50 Prozent.

Auf der Internetseite der LWK Nieder-
sachsen können alle Details der neuen 
DVO unter dem Webcode 01036754 
eingesehen werden.
Über die weitergehenden Einschrän-
kungen der Düngung in den „Roten 
Gebieten“, die ab 1. Januar 2021 in 
Niedersachsen gelten, werden wir Sie 
rechtzeitig informieren.

Novellierte Düngeverordnung 
Änderungen seit 1. Mai zu beachten

Feldfutter und 
Futterzwischenfrüchte 

oder
Gründüngungszwischenfrucht

kein N-Düngebedarf im 

Sommer / Herbst!

Der Boden ist:
• langjährig organisch gedüngt 

(i.d.R. wenn P-Gehalt  > 13 mg P-CAL/100 g Boden)
und/oder
• Humusreich

Humusgehalt > 4 % bzw. Humusklassen h, sh, a, H 
(s. Bodenuntersuchung)

Die Höchstmengen von 60 kg Gesamt-N je ha bzw. 30 kg NH4-N je ha dürfen nicht 
überschritten werden (mineralisch und organisch).

*1 die N-Düngung im Herbst zu diesen beiden Kulturen muss bei der Düngebedarfsermittlung im folgenden Frühjahr 
berücksichtigt werden! Notwendigkeit einer Herbstdüngung prüfen!
*2 bis 30% Leguminosen: N-Düngebedarf Tabellenwert; 31 – 75% Leguminosen: 30 kg N/ha, >75 % Leguminosen: kein N-Düngebedarf
*3 bis 30% Leguminosen: N-Düngebedarf Tabellenwert; > 30 % Leguminosen: kein N-Düngebedarf
* 4zwischen Düngungs- und Aussaatzeitpunkt der Zwischenfrucht und Umbruch müssen mindestens 8 Wochen liegen
*5 bei Ernte im Ansaatjahr ist die Kultur wie eine Hauptfrucht nach Bedarf zu düngen. Die Höchstmengen von 60 kg Gesamt N und 30 kg NH4-N 
können überschritten werden. Auch bei anderen Vorfrüchten als Getreide ist hier eine Düngung möglich.

Düngebedarf:

Vorfrucht:
Feldfutter, Mais, Raps, Zuckerrübe, Kartoffel, 
Feldgemüse, Leguminosen und andere

bei Aussaat bis zum 15.09.:
• Feldfutter oder Futterzwischenfrucht
• Gründüngungszwischenfrucht 
• Winterraps 

bei Aussaat bis zum 01.10.
• Wintergerste

Nein

Nein

Ja

Folgekulturen Aussaat 
bis N-Düngebedarf [kg N/ha]

Winterraps 

Bitte beachten! *1 15.09.

 bis 60 bei Strohverbleib
 bis 40 bei Strohabfuhr  
 bis 60 bei Mulch und 

Direktsaat
Wintergerste 
Bitte beachten! *1 01.10.

 bis 40 bei Strohverbleib
 bis 20 bei Strohabfuhr

Feldfutter und 
Futterzwischenfrüchte *2

 ohne Beerntung im Jahr der
Aussaat

31.08. 40-60

01.09. –
15.09.

30-40

 mit Beerntung im Ansaatjahr *5 31.08. N-Düngung nach Bedarf

Gründüngungszwischenfrucht *2
(mind. 8 Wochen Standzeit*4) 15.09. 40-60

Folgekulturen Aussaat 
bis

N-
Düngebedar
f [kg N/ha]

Feldfutter und
Futterzwischen-
früchte *3

 ohne 
Beerntung im 
Ansaatjahr

31.08. 20 - 40

01.09.-
15.09.

0

 mit Beerntung 
im Ansaatjahr *5 31.08.

N-Düngung
nach Bedarf

Gründüngungs-
zwischenfrucht *3
(mind. 8 Wochen 
Standzeit*4)

15.09. 20 - 40

Düngebedarf:

Winterraps, Wintergerste

Stand 06/2020

Vorfrucht Getreide

Wie wird der N-Düngebedarf im Herbst berechnet?

Ja

Bonn (itw) Die vierstufige Haltungs-
form-Kennzeichnung für Fleisch von 
Teilen des privaten Lebensmittelein-
zelhandels ist inzwischen bei den 
Deutschen genauso bekannt wie das 
EU-Biosiegel. Darüber hinaus finden 
92 Prozent die Haltungsform-Kenn-
zeichnung gut oder sehr gut. Dies 
sind Ergebnisse einer repräsentati-
ven forsa-Befragung aus Juni dieses 
Jahres. 79 Prozent der Befragten 
glauben zudem, die Kennzeichnung 
der Haltungsform führe langfristig 
dazu, dass Verbraucher bewusster 
einkaufen und das Thema „Tierwohl“ 
dabei stärker berücksichtigen.
„In weniger als anderthalb Jahren seit 
ihrem Start ist die Haltungsform-Kenn-
zeichnung zu einer wertvollen Orientie-
rungshilfe für Verbraucherinnen und 
Verbraucher beim Fleischkauf gewor-
den“, erläutert Dr. Alexander Hinrichs, 
Geschäftsführer der Initiative Tierwohl, 
die Ergebnisse der forsa-Befragung. 
„Transparenz, Übersichtlichkeit und Ori-
entierung im Fleischangebot von kon-
ventionell, über Initiative Tierwohl bis 
hin zu Bio – das leistet die Haltungsform 
für alle Kunden des teilnehmenden Le-
bensmitteleinzelhandels. Und was uns 
besonders freut: die Verbraucher wissen 
das wirklich zu schätzen und vertrauen 
auf eine langfristige Wirkung im Sinne 
des Tierwohls. (...) Die Gesellschaft zur 
Förderung des Tierwohls in der Nutztier-
haltung, die auch die Initiative Tierwohl 
(ITW) betreibt, gibt die Haltungsform-
Kennzeichnung heraus. Die Gesell-
schaft hat ermittelt: Die teilnehmen-
den Händler kennzeichnen inzwischen 
durchschnittlich um die 90 Prozent ihrer 
Gesamtware von Schwein, Hähnchen, 
Pute und Rind mit der Haltungsform-
Kennzeich-nung. Verbraucher finden 
die Kennzeichnung deutschlandweit in 

insgesamt über 20.000 Filialen von Aldi 
Süd, Aldi Nord, EDEKA, Kaufland, LIDL, 
Netto, Penny und REWE. Bei Geflügel ha-
ben die Händler inzwischen ganze Sorti-
mentsbereiche umgestellt. Während nur 
noch weniger als ein Prozent aus Stufe 
1 stammen, deckt die Stufe 2 mit 85 
Prozent bei Hähnchen und 98 Prozent 
bei Pute den weitaus größten Bereich 
des gekennzeichneten Sortiments ab. 
„Die Haltungsform macht auch Verände-
rungsprozesse, wie die große Verschie-
bung von Stufe 1 zu Stufe 2 bei Geflü-
gel deutlich“, so Hinrichs weiter. „Durch 
die Ausweitung des Produktsiegels der 
Initiative Tierwohl rechnen wir mit ei-
ner weiteren großen Verschiebung bei 
Schweinefleisch-produkten von Stufe 1 
zu Stufe 2 ab dem nächsten Jahr. Aber 
nicht nur diese Prozesse werden für Ver-
braucher durch die Haltungsform-Kenn-
zeichnung leichter nachvollziehbar.(..)  
Fleisch bleibt beliebt: Laut der forsa-
Befragung essen die meisten Deut-
schen regelmäßig Fleisch. Lediglich 3 
Prozent der befragten Männer und 11 
Prozent der befragten Frauen verzich-
ten ganz auf Fleisch oder essen sehr 
selten Fleisch. Die Initiative Tierwohl, 
die auf ein Tierwohl-Plus in möglichst 
vielen Betrieben für möglichst viele Tie-
re setzt, kennen inzwischen 64 Prozent 
der Deutschen. 91 Prozent der Verbrau-
cher finden den Ansatz der ITW gut oder 
sehr gut. Im Rah-men der aktuellen Un-
tersuchung wurde unter anderem die 
Bekanntheit von neun Tierwohl-Sie-geln 
untersucht. Insgesamt wurden 1.004 
nach einem systematischen Zufallsver-
fahren ausgewählte Bürgerinnen und 
Bürger ab 18 Jahren in der Deutschland 
befragt. Die Erhebung wurde vom 8. bis 
16. Juni 2020 durchgeführt. 

Orientierung für 
die Verbraucher
Haltungsform-Kennzeichnung positiv

4  Aus dem Kreisverband Ausgabe 7 • Juli 2020
Landvolk Mittelweser



Nienstedt (ine). Er hatte seine Ausbil-
dung absolviert und bereits als Land-
wirt gearbeitet. „Mit 22 Jahren habe 
ich dann noch einmal eine bewusste 
Entscheidung für die Landwirtschaft 
getroffen“, erinnert sich Karsten Kehl-
beck. Damals fällte er gemeinsam 
mit seinen Eltern den Entschluss, den 
Hof in Bramstedt zu verkaufen und 
in Nienstedt neu anzufangen, weil 
es am alten Standort keine Möglich-
keit der Erweiterung mehr gab. „Erst 
wollte ich partout nicht hierher“, sagt 
der heute 46-Jährige, der jedoch den 
Hof in Nienstedt und die Chancen, die 
dieser bot, schnell zu schätzen lernte. 
Heute leben auf dem Betrieb der Fami-
lie 540 Sauen. Außerdem gibt es einen 
Ferkelstall mit Platz für 2.560 Ferkel. 
„Das ist unser neuester Bau“, erzählt 
Karsten Kehlbeck bei dem Rundgang 
über den Hof. Die tragenden Sauen 
werden in zwei miteinander verbun-
denen Ställen auf Stroh gehalten und 
können sich frei bewegen. Die Sauen 
werden in Abrufstationen mit Trans-
pondern gefüttert. „Hier sind sie vom 
siebten bis zum 90. Tag ihrer Träch-

tigkeit“, sagt Karsten Kehlbeck, der 
sich von Beginn an bewusst für dieses 
Stall-Konzept entschied. Mit Erfolg, wie 
er und seine Frau Britta (46) finden: 
„Die Sauen haben weniger Schulter-
probleme, regenerieren sich nach dem 
Abferkeln besser und sie werden älter.“ 
So hätten die ältesten Sauen bis zu 16 
oder gar 17 Würfe zu verzeichnen. Zu-
dem gebe es deutlich weniger Proble-
me mit dem Beißen. 
Die Familie konzipierte die Ställe von 
Anfang an großzügig und mit 40 Prozent 
mehr Fläche als nötig. Das Ferkelfutter 
kauft Karsten Kehlbeck zu, für die Sau-
en mahlt und mischt er aber selbst. Die 
Daten der Transponder, die die Sauen 
tragen, wertet er regelmäßig aus. „So 
kann ich gucken, wer nicht gefressen 
hat.“ Genau diese Sau dann in dem 
weitläufigen Stall zu finden und an den 
Futtertrog zu führen, nimmt aber mit-
unter etwas an Zeit in Anspruch. Zwi-
schen den Offenställen gibt es einen 
überdachten Auslauf. Im Deckzentrum 
setzt er auf Selbstfanggitter, die fixiert 
werden, dann aber auch wieder gelöst 
werden können und der Sau ein selbst-

ständiges Verlassen des Kastenstandes 
ermöglichen. „Ich wusste immer, wie 
mein Stall aussehen sollte“, sagt der 
Landwirtschaftsmeister, für den sich 
seine von Beginn an großzügige Platz-
Planung bislang auszahlte: „Wegen 
neuer Vorschriften musste ich noch nie 
umbauen“, sagt Karsten Kehlbeck. 
Und doch macht ihm und seiner Frau 
Britta Kaiser die aktuelle Politik Sor-
gen. „Der Druck aus der Gesellschaft 
wird einfach größer“, sagt Karsten 
Kehlbeck. „Man hat schon ein Grum-
meln im Magen, wenn man in die Zu-
kunft schaut“, erklärt Britta Kaiser. 
Allein die Tatsache, dass man bei der 
Ferkelkastration um eine Betäubung 
mit dem Wirkstoff Isofluran nicht he-
rumkommen werde, bereitet ihnen 
Kopfzerbrechen. „Die Ferkel atmen 
den Rest Isofluran im Anschluss noch 
drei Minuten aus. Was passiert mit de-
nen, die den Wirkstoff über Stunden 
einatmen müssen?“, fragen sich beide. 
Dabei steht bei ihnen das Wohlergehen 
der Mitarbeiter und der Tiere an obers-
ter Stelle. Mittlerweile ist der gesamte 
Betrieb Teil der „Initiative Tierwohl“. 
Der Umfang des Hofes ist nach und 
nach gewachsen. „Als wir herzogen, wa-
ren wir mit 110 Sauen ein mittlerer Be-
trieb“, erzählt der Landwirt. Heute – mit 
540 Sauen – sehen er und seine Frau 
Britta ihren Hof immer noch als einen 
der mittleren Größenordnung. „Viele 
Höfe sind in dieser Zeit so gewachsen“, 
erzählt die ländliche Hauswirtschafterin 
und Dorfhelferin. „Wir mussten immer 
größere Ferkelpartien abliefern. Und 
uns war schnell klar, dass wir größer 
werden müssen, um mehrere Mitarbei-
ter zu haben.“ Mit zwei hauptamtlichen 

Kräften und einer Teilzeit-Mitarbeiterin 
bewirtschaften sie den Betrieb, um sich 
selbst Freiräume zu schaffen. „Wir wol-
len die Büroarbeit nicht immer nur am 
Abend machen“, nennt Britta Kaiser ein 
Beispiel für die veränderte Arbeitsorga-
nisation. Ihr Aufgabenfeld ist das Büro. 
„Außerdem bin ich Springerin. Wenn 
ein Mitarbeiter ausfällt, lasse ich meine 
anderen Aufgaben liegen und mache im 
Stall mit. Da muss es schließlich jeden 
Tag rund laufen“, sagt Britta Kaiser, die 
selbst von einem landwirtschaftlichen 
Betrieb stammt. 
„Ich möchte mich außerdem um an-
dere Projekte kümmern können“, sagt 
Karsten Kehlbeck, der liebend gerne 
beim Bauen auf dem Hofgelände selbst 
anpackt. Dank der Mitarbeiter sei auch 
mal ein Urlaub für die Kehlbecks und 
ihre Söhne Paul (13) und Jannis (11) 
drin. „Unsere Kinder sind echte Stall-
kinder“, findet Britta Kaiser. „Sie haben 

ein gutes Auge für die Tiere.“ Im Ferkel-
stall sitzen und die Ferkel streicheln, im 
Sauenstall auf den Sauen reiten: Das 
interessiert den Kehlbeckschen Nach-
wuchs mehr als das Steuern größerer 
Maschinen. 
Die Bewirtschaftung der 82 Hektar 
Ackerland hat die Familie überwiegend 
abgegeben. „Als mein Vater noch leb-
te, hat er noch bis zum Alter von 80 
Jahren selbst gespritzt“, sagt Karsten 
Kehlbeck. Heute lebt seine Mutter im 
Altenteiler-Haus mit auf dem Hof.
Für die Zukunft sieht die Familie ihren 
Betrieb gut aufgestellt und scheut auch 
Herausforderungen nicht, denn: „Man 
wächst an seinen Aufgaben.“ Und 
doch mischt sich bei allem Optimismus 
auch ein bisschen Skepsis beim Blick 
in die Zukunft. „Ob die Kinder bei dem 
schlechten Ansehen, das Landwirte in 
der Öffentlichkeit genießen, weiterma-
chen wollen?“

Bewusste Entscheidung fürs Stallkonzept gefällt
Karsten Kehlbeck und Britta Kaiser kümmern sich um 540 Sauen mit Ferkelaufzucht

Karsten Kehlbeck und Britta Kaiser mit ihren Söhnen Paul und Jannis. 
                Fotos: Suling-Williges

Seine Sauen hält Karsten Kehlbeck aus Überzeugung auf Stroh.

Geschäftsstelle Syke
Hauptstr. 36-38 
Telefon: 04242 595-0

Beratungstermine nach Vereinbarung  
in den Abteilungen
• Steuern und Buchführung 
• Recht
• Betriebswirtschaft 
• Baugenehmigungsmanagement
• Soziales
• allgemeine Agrarberatung
während der Geschäftszeiten mon-
tags bis donnerstags von 8 bis 17 
Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr.

Vorsitzende Tobias Göckeritz  
und Christoph Klomburg: 
Termine nach Vereinbarung.

Steuererklärungen für nicht 
buchführungspflichtige Landwirte,  
Verpächter und Altenteiler:
Termine nur nach Vereinbarung 
während der Geschäftszeiten.

Geschäftsstelle Nienburg
Vor dem Zoll 2
Telefon: 05021 968 66-0

Beratungstermine nach Verein-
barung in allen Abteilungen

Rechtsberatung durch den Justiziar 
des Verbandes an jedem Dienstag 
nach vorheriger Terminvereinbarung.

Steuer-Außensprechtage:
An jedem zweiten Montag im Monat 
von 8 bis 12 Uhr im Rathaus Hoya 
nach vorheriger Terminvereinbarung.

14-täglich dienstags im neuen Rat-
haus Warmsen (Zur Linde 34) nach 
vorheriger Terminvereinbarung. 

Sozial- und Rentenberatung der 
Geschäftsstelle Nienburg:
Mittwochs im Grünen Zentrum nur 
nach vorheriger Terminvereinbarung.

Versicherungsberatung: 
Kostenlose Beratung durch die  
Landvolk Service GmbH bei 
Ihnen auf dem Hof oder in der 
Landvolk-Geschäftsstelle Syke.
Ralf Dieckmann
Telefon:  04242 59526
Mobil: 0160 886 3412 

Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen 

Bezirksstelle Nienburg
Telefon: 05021 9740-0
Die nächsten Sprechtage finden am  
12. August und am 26. August von 
8.30 bis 12 Uhr in der Gemeinde- 
verwaltung Warmsen (Zur Linde 34) 
statt.

Dorfhelferinnen
Station Mittelweser:
Nelly Wendt
Telefon:  04254 5811326

Station Bruchhausen-Vilsen:
Elsbeth Garbers
Telefon:  04240 408

Station Diepholz:
Heike Schlamann 
Telefon:  04274 9640 035

Sprechzeiten der GeschäftsstellenSprechzeiten der Geschäftsstellen
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Mittelweser (lv). Moderne Lösungen 
rund um das landwirtschaftliche 
Rechnungswesen: Dafür steht die 
Firma LAND-DATA als Partner des 
Landvolks Mittelweser. Mit ADNOVA+ 
können Rechnungen und Belege ge-
scannt, im System archiviert und den 
entsprechenden Kontoauszügen zu-
geordnet werden. 
Wer einmal unverbindlich reinschnup-
pern möchte in das Produkt ADNOVA+, 
kann dies an mehreren Online-Schu-
lungen vom heimischen Schreibtisch 
aus tun. 

Die nächsten Termine sind Mittwoch, 
22. Juli, und Donnerstag, 23. Juli, je-
weils von 9 Uhr bis 12.30 Uhr oder von 
13.30 Uhr bis 17 Uhr. 

Anmeldungen für die Juli-Schulungen 
bitte bis Freitag, 17. Juli, bei Inka Pog-
genburg (Telefon 04242 59536 oder 
E-Mail i.poggenburg@landvolk-mittel-
weser.de). 

Voraussetzung ist neben einem Breit-
bandinternetanschluss lediglich ein 
funktionsfähiger Computer mit Laut-
sprechern oder Kopfhörer.

Die Digital-Coaches in der Steuer-
abteilung beim Landvolk Mittelwe-
ser sind: 

Rebekka Beuke, 04242 59562, 
r.beuke@landvolk-mittelweser.de

Dieter Kathmann, 04242 59553, 
d.kathmann@landvolk-mittelweser.de

Marie Ostermann, 04242 59565,
m.ostermann@landvolk-mittelweser.de

Bruno Schulz, 05021 9686614, 
b.schulz@landvolk-mittelweser.de

Digitales Agrarbüro kennenlernen
Landvolk und LAND-DATA bieten Online-Schulungen an

Ob auf dem Computer oder per App auf dem Smartphone: ADNOVA+ läuft auf vielen Geräten.                                Foto: free-photos / pixabay.de

Mittelweser (ld). Mit der zunehmen-
den Komplexität der Geschäftsbe-
ziehungen des landwirtschaftlichen 
Betriebes und den gestiegenen An-
forderungen von Seiten des Finanz-
amts gestaltet sich die Vorarbeit für 
die Buchführung immer aufwändi-
ger. Die geordnete Ablage der Be-
lege und Kontoauszüge in Ordnern, 
die Aufzeichnungen zur Barkasse 
und die Abstimmungsgespräche mit 
dem Steuerberater nehmen immer 
mehr Zeit in Anspruch. Hinzu kom-
men die Dokumentationspflichten 
über die Buchführung hinaus, z. B. 
für Förderprogramme, QS-Systeme 
oder im Rahmen des Antrags auf 
Zahlungsansprüche.
Vorbei die Zeiten in denen zwei Ab-
lagefächer neben dem Küchentisch 
reichten und die Büroarbeit quasi 
beim Frühstück nebenbei erledigt 
werden konnte. Früher war die Men-
ge an Rechnungen überschaubar und 
der Papierkram spielte eine unterge-
ordnete Rolle. Nur wenige Betriebe 
waren überhaupt buchführungspflich-
tig und manche von ihnen sammelten 
Belege einfach in einem Karton und 
übergaben diesen dann dem Steuer-
berater – scherzhaft auch „Schuhkar-
tonablage“ genannt.
Heute ist der „Papierkram“ ein wich-
tiger Bestandteil der Unternehmens-
führung und auf nahezu jedem Be-
trieb ein eigens dafür eingerichtetes 
Büro vorhanden. Wobei man von „Pa-
pierkram“ nicht mehr sprechen kann 
– werden Rechnungen doch fast nur 
noch digital zugesendet, Anträge on-
line gestellt und die Korrespondenz 
per E-Mail erledigt.
Das Büro wird digital. Und um Ihnen 
dafür die richtige Software an die 
Hand zu geben, haben wir ADNOVA+ 
entwickelt.
Welche Vorteile bietet  ADNOVA+ - Ihr 
digitales Agrarbüro?
Mit ADNOVA+ können Sie nicht nur 
Ihre Belege digital archivieren, son-
dern darüber hinaus:
• Alle buchführungsrelevanten Unter-

lagen direkt für den Steuerberater 
bereitstellen.

• Zusatzinformationen für Ihren Steu-
erberater digital zum Beleg hinter-
legen.

• Eingangsrechnungen mit dem Modul 
Zahlungsverkehr online überweisen. 

• Beleg und Kontoumsatz miteinander 
verknüpfen, um in der Buchführung 
immer den Beleg zur Buchung di-
rekt anzeigen zu lassen.

• Das Dokumentenmanagement auch 
für sonstige Unternehmensdoku-
mente und Ihre privaten Unterlagen 
nutzen.

• Belege für spätere Zusammenstel-
lungen mit Stichwörtern versehen, 
z. B. für den Agrardieselantrag (er-
fahren Sie weiter unten mehr dazu).

• Die Barkassen führen und Kassen-
belege den Barumsätzen zuordnen.

• Angebote, Lieferscheine und Rech-
nungen schreiben.

Und durch die direkte Verknüpfung 
zum Buchführungsprogramm erge-
ben sich noch mehr Möglichkeiten:
• Ihr Steuerberater kann Ihnen die 

Auswertungen der Buchführung 
direkt in ADNOVA+ zur Verfügung 
stellen, ganz ohne unsicheren E-
Mail-Versand.

• Die Daten der BWA aus der Buchfüh-
rung werden automatisch in ADNO-
VA+ herangezogen, um die Unter-
nehmenszahlen in der Erfolgsrech-
nung zu visualisieren. 

Lernen Sie hier eine Auswahl der 
Funktionalitäten näher kennen, die 
ADNOVA+ Ihnen bieten. Was noch al-
les möglich ist und Sie bei Ihrer Unter-
nehmensführung optimal unterstützt, 
dazu beraten wir Sie gern!

Digitale Belegarchivierung und die  
neue Form der (Schuh-)
Kartonablage!
Heute bewahren einige landwirtschaft-
liche Unternehmen ihre Papierbelege 
wieder in Kartons auf. Das bedeutet 

aber nicht, dass sie in alten Abläufen 
verharren – sondern im Gegenteil, ge-
rade diese Unternehmen nutzen die 
Möglichkeiten der Digitalisierung für 
ein modernes Büromanagement.
Wenn Sie alle Ihre Papierbelege zeit-
nah nach Eingang einfach scannen 
und in das Belegbuch von ADNOVA+ 
importieren, sind die Belege sicher 
archiviert und können über eine Voll-
textsuche und Stichwörter jederzeit 
schnell gefunden werden. Schneller 
und gezielter als in der besten Papier-
ablage!
Die Papierbelege werden nicht mehr 
oder nur in absoluten Ausnahmefäl-
len benötigt. Auch das belegersetzen-
de Scannen mit anschließender Ver-
nichtung der Papierbelege ist heute 
im Prinzip machbar, viele Betriebe be-
wahren die Dokumente aber trotzdem 
noch in Papierform auf.
Für die Ablage der Papiere reicht es je-
doch, die Unterlagen direkt nach dem 
Scannen in einen Karton zu legen. 
Dabei sind automatisch die neusten 
Unterlagen oben. Auf den Karton wird 
der Zeitraum der enthaltenen Unter-
lagen vermerkt. Möchten Sie nun ein 
bestimmtes Papierdokument finden, 
suchen Sie es zunächst in ADNOVA+.
Dem angezeigten digitalen Beleg 
können Sie das Eingangs- bzw. Rech-
nungsdatum entnehmen und den 
Karton mit dem richtigen Zeitraum  
heraussuchen. Innerhalb des Kar-
tons sind die Unterlagen nach Datum 
geordnet und Sie müssen nur wenig 
blättern, bis Sie das richtige Doku-
ment in Händen halten.

Agrardieselantrag  
optimal vorbereiten
Archivieren Sie Ihre Unterlagen digital 
in ADNOVA+, wird die Sichtung der 
Dieselbelege für den Agrardieselan-
trag zum Kinderspiel.
Damit Sie für die Erstellung des Ag-
rardieselantrags optimal vorbereitet 
sind, hinterlegen Sie einfach bei jeder 
Dieselrechnung, jeder Tankquittung 
usw. bei der digitalen Archivierung in 
ADNOVA+ das Stichwort „Agrardiesel-
antrag“. Benötigen Sie nun die Bele-
ge für den Antrag, brauchen Sie im 
Dokumentenmanagement über die 
Suchfunktion nur auf alle Belege fil-
tern, die dieses Stichwort haben.
Beziehen Sie den Diesel immer vom 
selben Händler, ist noch nicht einmal 
die Hinterlegung eines Stichwortes 
nötig. Geben Sie in der Suche einfach 
die Händlerbezeichnung ein und fil-
tern so auf alle relevanten Belege.

In der Pilotphase:  
Erfolgsrechnung in ADNOVA+
Die betriebswirtschaftliche Auswer-
tung (BWA) als auf der Finanzbuchhal-
tung aufbauendes Berichtswesen hat 
die Ertragslage Ihres Unternehmens 
und betriebswirtschaftliche Kennzah-
len zum Inhalt. In der Erfolgsrechnung 
in ADNOVA+ werden diese Daten im 
neuen Design und mit neuer Handha-
bung ansprechend für Sie aufbereitet. 
Egal ob für das ganze Jahr, monats-
weise oder jeweils im Vergleich zum 
Vorjahr - in einer Übersicht haben Sie 
alle Zahlen im Blick. Klicken Sie ein-
fach auf die jeweilige Kategorie und 
beobachten Sie die prozentualen und 
absoluten Veränderungen im Detail.
Diese neu umgesetzte Programm-
funktionalität zur Darstellung und 
Analyse Ihrer Unternehmenskenn-
zahlen ist aktuell bei ausgewählten 
Buchstellen freigeschaltet und in der 
Erprobung durch unsere Anwender. 
Die in der Pilotphase gewonnenen Er-
kenntnisse und Anregungen werden 
wir bei der Weiterentwicklung berück-
sichtigen und die Funktionalität in 
Kürze allen unseren Partner deutsch-
landweit zur Verfügung stellen.

Ihr Steuerberater –  
von Anfang an mit im Boot
Fragen Sie Ihren Steuerberater oder 
Ihren Steuersachbearbeiter in der 
Buchstelle, welche Möglichkeiten 
ADNOVA+ für Ihren Betrieb bietet. Er 
kann Sie umfangreich beraten und 
richtet ADNOVA+ auch gleich entspre-
chend Ihren Wünschen für Sie ein.

Das leistet ADNOVA+

Digitalisierung zum Vorzugspreis

Duplex Dokumentenscanner AVISION AD345 mit automatischem 
Einzug und weiteren Funktionen inklusive

ADNOVA+ Online-Schulung als Vorbereitung für die digitale Arbeitsweise

ADNOVA+ Nutzung bis 30.06.2021 lizenzfrei, zum attraktiven Vorzugspreis
in Abstimmung mit ihrer Buchstelle je Betrieb und Nutzer im Jahr

Für unsere Mandanten bieten wir in Kooperation mit der LAND-DATA GmbH 
zeitlich befristet einen Einstieg in das Digitale Büro für 349,00 EUR zzgl. MwSt. an.

Für unsere Mandanten bieten wir in Kooperation mit der LAND-DATA GmbH 
349,00 EUR zzgl. MwSt

ADNOVA+ Nutzung bis 30.06.2021 lizenzfrei, zum attraktiven Vorzugspreis
in Abstimmung mit ihrer Buchstelle je Betrieb und Nutzer im Jahr

. an.

• Gesetzeskonforme Belegablage

• Sichere Online Anwendung (kaum Speicherplatz auf Ihrem Rechner nötig)

• Gesamte Buchhaltung an einem Ort

• Mobiler Zugriff auf Ihre Dokumente durch die ADNOVA+ App mit integriertem 

Scanner für unterwegs

• Effi ziente automatisierte Verschlagwortung (z.B. Dieselvergütung) von Dokumenten 

mit Unterstützung selbstlernender künstlicher Intelligenz

• Volltextsuchfunktion auch auf Handy und Tablet

• Automatisches Erkennen von Zahlungsinformationen und Bankverbindungen für eine 

schnelle Überweisung

• Digitaler Austausch von Buchführungsbelegen/Auswertungen mit Ihrer Buchstelle

• Kein Risiko von Datenverlust durch zertifi zierte und sichere Datenspeicherung in den 

Rechenzentren von LAND-DATA

• Digitales Kassenbuch, umfangreiche Fakturierung und vieles mehr…

Ihre Vorteile

Weitere Informationen fi nden Sie hier und können auch gleich 
Ihr Einsteigerpaket bestellen (oder telefonisch 04262 304-380).
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Oerdinghausen (ine). Sitzt der Virus 
erst einmal in der Knolle, wächst die 
Kartoffel nur noch sehr verhalten. 
„Deswegen betreiben wir aktuell mit 
einem Insektizid alle drei bis vier Tage 
auf den Feldern Pflanzenschutz, auf 
denen wir gerade Pflanzkartoffeln ver-
mehren“, erzählt Heiko Allhusen. Er 
will dem Y-Virus den Garaus machen. 
Auf einzelnen Blättern der Weizen-
pflanze wiederum sitzt ein anderer 
Schädling, das sogenannte Getreide-
hähnchen. „Das frisst sich durch das 
Fahnenblatt“, sagt Heiko Allhusen und 
deutet auf gelbe Stellen auf dem Blatt. 
Allerdings komme das Getreidehähn-
chen in diesem Bestand kaum vor. 
„Das müssen wir daher nicht behan-

deln.“ Dem Landwirtschaftsmeister 
und seinem Sohn Hilmar ist es wichtig, 
über das aufzuklären, was sie auf dem 
Feld machen. „Wir halten dann auch 
an und erzählen den Leuten, was wir 
gerade tun“, sagt Heiko Allhusen. Für 
den Landwirt ist es entscheidend, den 
Pflanzenschutz gezielt, gut dosiert und 
zum Wohl der Pflanzen einzusetzen. 
„Wir machen jetzt gerade die Abschluss-
spritzung im Weizen gegen Gelb- und 
Braunrost, zudem schützen wir die 
Ähre vor Fusarien“, berichtet Heiko All-
husen. Stoppe man die Rostpilze nicht, 
assimilierten die Pflanzen nicht mehr. 
Das heißt, dass sie das Kohlenstoffdi-
oxid nicht mehr weiter verarbeiten und 
umwandeln können. „Dann gibt es am 

Ende einen wesentlich niedrigeren Er-
trag und die Qualität des Korns leidet 
so, dass der Handel es nicht mehr ab-
nimmt“, sagt Heiko Allhusen. 
In normalen Jahren bringt ein Hektar 
Weizen etwa einen Ertrag von rund 
acht Tonnen. „In trockenen Jahren 
auch deutlich darunter“, erzählt der 
Landwirtschaftsmeister, der vermutet: 
„Nach momentanem Stand wird die 
Getreideernte aufgrund der Trocken-
heit ähnlich schlecht ausfallen wie 
2018.“ Denn die Seitentriebe der Pflan-
zen hätten sich jetzt schon reduziert. 
Dass Pflanzenschutz unerlässlich ist, 
sieht auch Hilmar Allhusen so. Es wer-
de so wenig wie möglich eingesetzt und 
auch nicht pauschal gespritzt, sagt der 
Landwirt und studierte Agrarwissen-
schaftler. „Außerdem ist das auch ein 
Kostenthema.“ Wir spritzen mit Sec-
tion Control. Dieses System ist GPS ge-
steuert und sorgt dafür, dass wir jede 
Stelle auf dem Acker auch nur einmal 
versorgen“, erläutert Hilmar Allhusen. 
Abdriftmindernde Düsen und der rich-
tige Druck an der Spritze helfen dabei, 
dass die Pflanzenschutzmittel gezielt 
ausgebracht werden. Den Druck regelt 
die Spritze selbstständig. „Das ist heute 
schon Standard“, weiß Hilmar Allhusen. 
Sein Vater ist sich sicher, dass sich die 
konventionelle und die ökologische 
Landwirtschaft künftig weiter annä-
hern werden, wenn es um die mehr 
und mehr mechanische Bearbeitung 
der Felder geht. Zudem würden künftig 
auch Roboter Teile der Arbeit auf dem 
Feld übernehmen. „Das ist keine Visi-

on, sondern schon in der Versuchspha-
se. Da geht der Trend hin, schauen Sie 
sich die Rasenmähroboter im Garten 
an“, sagt Heiko Allhusen, der auf einer 
Maisfläche in diesem Jahr das Hacken 
und Striegeln und damit die mechani-
sche Bearbeitung eines Ackers auspro-
bieren wollte, dann aber feststellte: Die 
Arbeitsbreite dieser Maschine müsse 
zu der der Legemaschine passen. „Da-
her kam das in diesem Jahr nicht zum 
Tragen.“ Aber aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben. Im kommenden Jahr will 
der Landwirt es erneut probieren. 
Roggen, Gerste, Weizen, Zuckerrüben, 
Mais, Kartoffeln und Zwischenfrüchte 
wachsen auf den Feldern der Familie, 
die neben dem Ackerbau rund 220 
Sauen im geschlossenen System hält. 
Das heißt, dass alle Ferkel auf dem Hof 
der Allhusens bleiben und erst nach ih-
rer Zeit als Mastschwein 
den Betrieb in Richtung 
Schlachthof verlassen. 
Daneben setzt die Fami-
lie auf die Eigenvermark-
tung der Eier aus den 
beiden Hühnermobilen, 
die in Oerdinghausen 
und am Heiligenberg in 
Bruchhausen-Vilsen ste-
hen. 
Silvia Langer ist neben 
mehreren Aushilfen eine 
der fünf festangestellten 
Mitarbeiter auf dem Hof 
und kümmert sich um 
die Eiervermarktung der 
insgesamt 460 Legehen-
nen. „Man bekommt ein 

positives Feedback von den Leuten“, 
freut sie sich. Zu Corona-Hochzeiten 
stieg der Absatz der Eier. „Die Men-
schen wollten mehr regionale Produk-
te“, sagt Silvia Langer. Und die Nachfra-
ge habe sich zuletzt auf einem hohen 
Niveau eingependelt. 
Ganzheitlich zu denken, ist Allhusens 
in jeder Beziehung wichtig. Beim sorg-
samen Pflanzenschutz auf dem Acker, 
aber auch bei ihren Legehennen, deren 
Eier auch in den hofeigenen Nudeln 
landen und die am Ende ihres Lebens 
als Legehenne als tief gefrorene Sup-
penhühner vermarktet werden. Die 
Gülle der Schweine wiederum kommt 
in die Biogasanlage, die die Ställe mit 
Strom und Wärme versorgt, aber auch 
36 Haushalte in Engeln, die über ein 
Blockheizkraftwerk in Engeln ihre Wär-
me erhalten.

Ganzheitliches Denken ist Allhusens wichtig
Hilmar und Heiko Allhusen setzen auf Sauen- und Schweinehaltung, Biogas und Hühnermobile

Hilmar Allhusen (von links), Mitarbeiterin Silvia Langer 
und Heiko Alllhusen inmitten der Legehennen des Be-
triebs.              Fotos: Suling-Williges

Das Land Niedersachsen hat auf 
Grundlage des § 25 Abs. 2 DirektZahl-
DurchfV per Erlass geregelt, dass in 
Gebieten, in denen aufgrund außerge-
wöhnlicher Umstände, insbesondere 
ungünstiger Witterungsereignisse, 
nicht ausreichend Futter zur Verfügung 
steht bzw. stehen wird, der Aufwuchs 
auf beantragten, brach liegenden ÖV-
Flächen (Nutzungscode 062) zu Fut-
terzwecken genutzt werden kann. Um 
mögliche Auswirkungen auf die An-
baudiversifizierung auszuschließen, 
ist die Nutzung des Aufwuchses erst 
ab dem 16. Juli 2020 zugelassen. Da 
das Land nicht landesweit von außer-
gewöhnlichen Umständen ausgeht, ist 
eine Einzelfallbetrachtung und somit 
ein Antrags- und Genehmigungsver-
fahren vorgesehen. Der Antrag kann 
ab sofort bei der Landwirtschaftskam-
mer eingereicht werden.
Anzugeben sind im Antrag die nieder-
sächsischen und bremischen Flächen, 
die genutzt werden sollen, die Art der 
Nutzung (Schnittnutzung oder Bewei-
dung; Verfütterung im eigenen Betrieb 
oder Abgabe an einen Dritten) und die 
Gründe für den Futtermangel. Der An-
trag ist bei den Bewilligungsstellen der 
LWK zu stellen.
Die Regelung gilt nur für Flächen in der 
Region Niedersachsen-Bremen, da hier 
das Prinzip des Belegenheitslandes 
gilt. Für Flächen außerhalb der Region 
Niedersachsen-Bremen gelten die je-
weiligen Regelungen in der Region des 
jeweiligen Belegenheitslandes.
Die Nutzung des Aufwuchses umfasst 

die maschinelle Ernte zu Futterzwe-
cken sowie die Beweidung. Die Rege-
lung bezieht sich nur auf das Entfernen 
und die Nutzung des vorhandenen 
Aufwuchses für Futterzwecke. Darüber 
hinausgehende Bearbeitungsschritte 
und/oder Aussaat sind nicht erlaubt. 
Die übrigen Vorgaben für ÖVF-Brachen, 
z. B. hinsichtlich Düngung und Pflan-
zenschutz, gelten weiterhin.
Die Nutzung darf nicht kommerzieller 
Art sein. Die kostenlose Abgabe des 
Aufwuchses an von der Trockenheit be-
troffene Betriebe ist gestattet, sofern 
für diesen Betrieb 2020 ebenfalls EU-
Agrarzahlungen in Niedersachsen-Bre-
men beantragt wurden. Der Flächenbe-
wirtschafter haftet für die rechtmäßige 
Nutzung. Werden ÖVF-Brachen ohne 
Genehmigung genutzt, liegt ein Gree-
ning-Verstoß vor.
Für Brachen ohne ÖVF-Status (Nut-
zungscode 590) und Flächen mit ÖVF-
Status und Nutzungscode 065/066 
(Honigbrache) gilt die Sonderregelung 
nicht. Ausgenommen von der Sonder-
regelung sind ebenfalls Flächen, die 
für eine Agrarumwelt- und Klimamaß-
nahme angemeldet sind (z. B. ein- und 
mehrjährige Blühstreifen/Blühflächen, 
Nutzungscode 574/575).
Eine Schnittnutzung oder Beweidung 
von ÖVF-Streifen (Nutzungscode 
057/05 – Feldrandstreifen/Pufferstrei-
fen AL und DGL und 054-Streifen am 
Waldrand) ist ab dem 1. Juli ohnehin 
zulässig, sofern die Streifen weiterhin 
von angrenzendem Ackerland unter-
scheidbar sind.

Brachen als ÖVF
für Futterzwecke
Land regelt Nutzung per Erlass

Oehmer Feld - 31633 Leese -      05761 / 9211 25   

www.rwg-leese.de

Kaminholz - Buche/Esche - ofenfertig 

srm ab

69 €69 €
Gültig nur bis 
15.08.2020

AKTIONSPREISAKTIONSPREIS
25 bis 30 cm - regionale Produktion
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Berlin (dbv). Der Deutsche Bauernver-
band zieht eine positive Bilanz: Durch 
die von der Bundesregierung einge-
führte Sonderregelung zur Einreise 
für Saisonarbeitskräfte wurden – von 
2.323 landwirtschaftlichen Betrieben 
– zwischen Anfang April und 15. Juni 
2020 knapp 48.000 Einreisen über das 
Internetportal „Saisonarbeit 2020“ des 
Deutschen Bauernverbandes gemel-
det. 40.318 Personen sind laut Bun-
despolizei dann tatsächlich mit dem 
Flugzeug nach Deutschland eingereist. 
„Diese Sonderregelung war wegen der 
geschlossenen Grenzen extrem wichtig 
für unsere Betriebe. Nur so konnten 
wir weiter unserer Verpflichtung nach-
kommen, die Bevölkerung mit hoch-
wertigen, heimischen Nahrungsmitteln 
zu versorgen“, sagt der Präsident des 
Deutschen Bauernverbandes, Joachim 
Rukwied.
Das Bundeskabinett hatte in der ver-
gangenen Woche ein vom Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirt-
schaft neu gefasstes Konzeptpapier 
zur Einreise und Beschäftigung aus-
ländischer Saisonarbeitskräfte ver-
abschiedet. Die bisherigen Einreise-
beschränkungen, insbesondere die 
Verpflichtung zur Anreise per Flugzeug, 

werden aufgehoben. Ab dem 16. Juni 
können Saisonkräfte aus EU-Mitglied-
staaten und assoziierten Schengen-
Staaten wieder ohne vorherige Anmel-
dung im DBV-Meldeportal einreisen 
- sowohl mit dem Flugzeug als auch auf 
dem Landweg. Dies gilt bis einschließ-
lich 31. Dezember 2020 – vorbehalt-
lich aktueller Änderungen des Pande-
miegeschehens. Mit dem Wegfall der 
Einreisebeschränkungen für Saison-
kräfte ab dem 16. Juni entfiel auch die 
Pflicht zur Meldung der Einreise bei der 
Bundespolizei. Das DBV-Meldeportal 
wird daher auf ein Informationsportal 
umgestellt. Die bislang auf der Portal-
seite verfügbaren Informationsschrei-
ben und Hinweise in verschiedenen 
Sprachen werden nach Anpassung an 
die neuen Vorgaben hier zum Down-
load bereitgestellt.

Bilanz des Verfahrens mit Ablauf des 
15. Juni 2020:
• Anzahl tatsächlich durchgeführte 

Flüge: 293 
• Anzahl angekündigte Erntehel-

fer DBV: 47.433 (April: 24.320, Mai: 
21.260, Juni: 1.853) 

• Anzahl eingereiste Erntehelfer: 
40.318 (April: 20.335, Mai: 18.373, 
Juni: 1.612) 

Über 40.000  
Erntehelfer eingereist
Bilanz: DBV-Portal gut genutzt

Mittelweser (lpd). „Für 
uns Schweinehalter ist es 
schwer erträglich, nun die 
Sauen laufen zu lassen, 
wo wir doch wissen, dass 
es in dieser Zeit zu schwe-
ren Verletzungen kommen 
kann. Mit der Entschei-
dung des Bundesrats wird 
jahrelange, bewährte Pra-
xis zum Schutz von Sau 
und Ferkel mit Füßen ge-
treten. Fachwissen steht 
anscheinend heutzutage 
weit hinter Mainstream 
und Populismus“, zeigen 
sich Landvolk-Vize-Präsi-
dent Jörn Ehlers sowie der 
Vorsitzende des Arbeits-
kreises Sauenhaltung im 
Landvolk Niedersachsen, 
Enno Garbade, sichtlich enttäuscht von 
der Entscheidung des Bundesrats zur 
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
am vergangenen Freitag. 
Zwar konnte mit dieser Bundesratsent-
scheidung die sofortige Umsetzung des 
Magdeburger Urteils abgewendet wer-
den, doch auf Niedersachsens Tierhal-
ter kommt nun eine enorme Belastung 
zu.
„Wir niedersächsischen Schweinehal-
ter hatten uns dagegen positioniert“, 
führt Enno Garbade als Vorsitzender 
des Ausschusses aus. Auf fast jedem 
Betrieb seien nun größere Baumaß-
nahmen notwendig, die vor allem die 
kleineren Höfe finanziell nicht umset-
zen können. Doch die Entscheidung 
sei getroffen, jetzt müsse man sehen, 
was überhaupt in den vorhandenen 
Stallungen bautechnisch möglich sei. 
„Der Frust bei den Sauenhaltern ist 

groß. Sie haben zwar jetzt endlich 
Rechts- und Planungssicherheit, doch 
verstehen diesen falsch verstandenen, 
angeblichen Tierschutz nicht“, sagt 
Vize-Präsident Ehlers. Die angestreb-
te Gruppenhaltung werde vermehrt 
Rangkämpfe bei den Sauen mit sich 
bringen. Das Fixieren von Sauen in 
Kastenständen soll laut Bundesrats-
beschluss deutlich beschränkt werden. 
Kastenstände sollen im Deckbereich 
der Ställe nach einer Übergangszeit 
von fünf Jahren nicht mehr zulässig 
sein bzw. nach Bauantragstellung nach 
acht Jahren – Sauen sollen nur noch 
direkt bei der Besamung fixiert werden 
dürfen. Generell soll eine Gruppenhal-
tung mehr Platz im Stall gewährleisten. 
In dem Stallbereich, in dem die Ferkel 
zur Welt kommen, ist angedacht, die 
Kastenstandhaltung künftig höchstens 
fünf statt bisher 35 Tage zuzulassen.

„Mit dem bislang diskutierten Kom-
promiss hätten wir mit großen Bauch-
schmerzen leben können. Doch wei-
tere Zugeständnisse, wie die jetzt 
beschlossene fünf Quadratmeter pro 
Tier im Deckzentrum und die nicht 
sachgerechte Haltung während der 
Rausche, sind aus unserer Sicht nicht 
mehr akzeptabel und haben für das 
Landvolk eine rote Linie überschritten“, 
erklärt Ehlers. Trotzdem muss das Ziel 
sein, möglichst viele Sauenhalter und 
Ferkelerzeuger in Deutschland zu hal-
ten. Die notwendigen Stallumbauten 
müssen genehmigungsfähig, umsetz-
bar und wirtschaftlich verhältnismäßig 
sowie deren in Aussicht gestellte För-
derung unkompliziert sein. Andernfalls 
befürchtet das Landvolk eine Abwande-
rung der Ferkelerzeugung ins Ausland. 
Wertschöpfung und Tierwohl gehen 
dann verloren.

Entscheidung verstärkt  
Aufgeben der Schweinehaltung
Fachwissen wird ignoriert

Syke (ine). Das Landvolk Mittelweser 
wird auch in der neuen Förderperiode 
des Projekts „Transparenz schaffen – 
vom Erzeuger bis zur Ladentheke“ als 
regionaler Bildungsträger agieren. 
Ende Juni erhielt das Landvolk den 
Bescheid für die neue Förderperiode, 
die am 1. Juli 2020 begonnen hat und 
bis zum 30. Juni 2023 andauert. 
Für den gesamten Zeitraum erhält das 
Landvolk Mittelweser fast 60.000 Euro, 
die es einsetzen kann, um Landwirte 
mit einer Aufwandsentschädigung zu 
honorieren, die Kinder-, Jugend- und 
Erwachsenengruppen Hofbesuche er-
möglichen. „Wir freuen uns, dass wir 
unsere erfolgreiche Arbeit der Vorjahre 
fortsetzen können“, freuen sich Dorit 
Döhrmann und Regine Suling-Williges, 
die das Projekt betreuen. Dieses wird 
aus dem Programm zur Förderung der 
Entwicklung im ländlichen Raum Nie-
dersachsen und Bremen – PFEIL 2014 

bis 2020 – finanziert. Auch Netzwerk-
Veranstaltungen wie Feldrundfahrten 
und Lehrerfortbildungen zählen zum 
Projekt „Transparenz schaffen – vom 
Erzeuger bis zur Ladentheke“ sowie 
Leuchtturm-Projekte wie die Bauern-
hof-Arbeitsgemeinschaft (AG) von Mar-
tin Büntemeyer und Melanie Wienberg 
aus Syke-Okel. 
Auch Aktionen wie „Bauer sucht Be-
sucher“ werden gefördert, um klei-
nen Besuchergruppen eine Informa-
tion aus erster Hand zu ermöglichen. 
Denn immer weniger Menschen wis-
sen, wie Lebensmittel entstehen.  
Wer Gruppen Hofbesuche ermöglichen 
und dafür eine Aufwandsentschädi-
gung erhalten möchte, muss diese 
im Vorfeld beim Landvolk Mittelweser 
anmelden. Ein Anruf unter Telefon 
04242/595-55 oder eine E-Mail an 
r.suling@landvolk-mittelweser.de ge-
nügt.

„Transparenz schaffen“
geht in neue Runde 
Landvolk Mittelweser erhält Mittel

Berlin (dbv). Die Ergebnisse des Nit-
ratberichts 2020 bewertet der stell-
vertretende Generalsekretär des 
Deutschen Bauernverbands (DBV), 
Udo Hemmerling, tendenziell positiv.
„Der Nitratbericht 2020 zeigt, dass die 
Nitratwerte im Grundwasser sinken 
und damit die Richtung beim Gewäs-
serschutz stimmt. Deutschlandweit 
überschreiten knapp 17 Prozent der 
Messstellen die von der Nitratrichtlinie 
geforderten 50 mg/l, ein Rückgang um 
rund einen Prozentpunkt gegenüber 

dem letzten Nitratbericht. Damit wird 
aber auch deutlich, dass sich Ände-
rungen aufgrund der langen Dauer der 
Grundwasserneubildung erst allmäh-
lich zeigen.
Zudem ist bei der Repräsentativität des 
Messnetzes weiter kritisch zu hinterfra-
gen, inwieweit die landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung tatsächlich maßgeb-
lich für die Nitratwerte an den Mess-
stellen ist. Diese Frage ist jetzt auch bei 
der Festlegung der so genannten roten 
Gebiete nach der neuen Düngeverord-

nung von großer Bedeutung. Die Ver-
waltungen der Länder sind gefordert, 
die so genannte Binnendifferenzierung 
deshalb mit Augenmaß und Rücksicht 
auf die Lebensmittelerzeugung vorzu-
nehmen, ebenso muss es Landwirten 
ermöglicht werden, sich durch einzel-
betriebliche Nachweise von den Aufla-
gen zu befreien. 
Gebiete, in denen kein Handlungsbe-
darf beim Grundwasserschutz besteht, 
dürfen nicht mit weiteren Auflagen 
überzogen werden.“

Gewässerschutz zeigt Wirkung
DBV bewertet Ergebnisse des Nitratberichts 2020 positiv
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Liebe Leserinnen und Leser, 
dieses Jahr werden wir wieder vor 
neue Herausforderung gestellt. 
Nicht nur, dass wir entweder mit der 
extremen Witterungslage, wie z. B. 
extremer Trockenheit oder vollgelau-
fenen Kellern, zu kämpfen haben. 
Nein, wir müssen uns auch weiter-
hin mit dem Thema Corona ausein-
andersetzen. 
Jetzt haben wir allerdings auch mal 
etwas Positives zu berichten. Die gro-

ße Koalition  hat mit „BUMS“ ein um-
fassendes Konjunkturpaket erlassen, 
um der Wirtschaft in der Corona-
Krise wieder auf die Beine zu helfen. 
Von dem Paket sollen unter anderem 
Familien, Kommunen, Unternehmer 
und Arbeitgeber profitieren. 
Sie wird dabei die Mehrwertsteuer-
senkung am meisten beschäftigen. 
Innerhalb eines Jahres zweimal 
– wenn man die Erleichterungen 
für die Gastronomie mitrechnet, 
sogar dreimal – den Mehrwertsteu-
ersatz zu ändern, ist eine riesige 
Herausforderung für Kassen- und 
Rechnungsprogrammhersteller, 
aber auch für alle Buchungs- und 
Abschlussprogramme. Abstimmung 
und Abgrenzung, wann welcher 
Mehrwertsteuersatz für wen und 
wann gilt, bleibt abzuwarten.
Wir sind natürlich gut gerüstet und 
stehen für Sie bereit.
Bitte bleiben Sie alle gesund.

Ihr Jörg Gerdes

EDITORIALEDITORIAL Konjunkturpaket: 

Die wichtigsten Entscheidungen
Das gerade beschlossene Konjunktur-
paket enthält zahlreiche Maßnahmen. 
Die einzelnen Elemente sind zum Teil 
erst grob umrissen und sollen nun zü-
gig in Gesetze umgesetzt werden. 
Am wichtigsten sind für Sie zunächst 
folgende Punkte:

Degressive Abschreibung
Bewegliche Wirtschaftsgüter wie Ma-
schinen oder Betriebsvorrichtungen 
(z. B. Stalleinrichtung), die vom 1. Ja-
nuar 2020 bis 31. Dezember 2021 
angeschafft werden, können degressiv 
abgeschrieben werden. Die Abschrei-
bung beträgt das 2,5-fache der linea-
ren AfA, höchstens jedoch 25 Prozent. 
Sie wird jeweils vom Restbuchwert des 
Vorjahres berechnet und verringert 
sich so von Jahr zu Jahr. Neben der 
degressiven AfA können Investitionsab-
zugsbetrag und Sonderabschreibung 
geltend gemacht werden.

Verlängerte Investitionsfrist 
für IAB und 6b-Rücklage
Läuft die dreijährige Investitionsfrist für 
einen Investitionsabzugsbetrag (IAB) 
am Ende des WJ 2019/2020 oder WJ 
2020 ab, verlängert sie sich um ein 
Jahr. Das gleiche gilt für Reinvestiti-
onsrücklagen gem. § 6b EStG, deren 
Frist an einem Bilanzstichtag zwischen 
dem 1. März bis 31. Dezember 2020 
abläuft. Stimmen Sie diese Fristen un-
bedingt mit uns ab!

Vorgezogener Verlustrücktrag
Ein für das Jahr 2020 erwarteter Ver-
lust soll sich schneller auf die Einkom-
mensteuer 2019 auswirken. Dafür 
darf bei der Steuererklärung 2019 ein 
vorläufiger Verlustrücktrag bis 30 Pro-
zent der Einkünfte abgezogen werden. 
Wenn dann später der Steuerbescheid 
2020 vorliegt, wird der vorläufige Ab-
zug rückgängig gemacht und der tat-
sächliche Verlustrücktrag abgezogen.

Optionsmodell zur  
Körperschaftsteuer
Personengesellschaften sollen mit ei-
nem Optionsmodell die Möglichkeit 
bekommen, sich wie eine Körperschaft 
(z. B. GmbH) besteuern zu lassen. Das 
würde zu einer Steuerentlastung für 
Gewinne, die im Betrieb verbleiben, 
führen.

Überbrückungshilfen für  
kleine und mittlere Betriebe
Eine Überbrückungshilfe kann von 
kleinen und mittleren Betrieben bis 
zum 31. August 2020 beantragt wer-
den. Voraussetzung ist, dass es in den 
Monaten April und Mai einen Umsatz-
rückgang von mindestens 60 Prozent 
gegenüber den Vorjahresmonaten gab, 
und dass der Rückgang bis August mit 
mindestens 50 Prozent fortdauert.

Prämie für Ausbildungsplätze
Betriebe, die die Zahl der Ausbildungs-
plätze in diesem Jahr im Vergleich zu 

den drei Vorjahren nicht verringern, be-
kommen eine Prämie von 2.000 Euro 
für jeden neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsvertrag. Bei Erhöhung des Ange-
bots erhalten sie für zusätzliche Ausbil-
dungsverträge 3.000 Euro.

Weitere Maßnahmen
• Je kindergeldberechtigtem Kind wird 

ein Kinderbonus von 300 Euro in 
zwei Raten im September und Okto-
ber 2020 ausgezahlt. Da der Bonus 
in die Günstigerprüfung zu den Kin-
derfreibeträgen einfließt, hat er bei 
hohen Einkommen keine Wirkung.

• Elektro-PKW und Elektro-Nutzfahr-
zeuge sollen steuerlich und durch 
Kaufprämien zusätzlich gefördert 
werden.

• Geplant ist zudem, dass die Sozial-
versicherungsbeiträge von Arbeit-
nehmern mit Bundeszu-schüssen 
auf 40 Prozent (Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmeranteil) begrenzt werden.

• Außerdem soll die EEG-Umlage für 
die Jahre 2021 und 2022 auf 6,5 
bzw. 6,0 Cent je Kilowattstunde ge-
deckelt werden.

• Tierwohlfördernde Haltung soll durch 
ein Investitionsförderungsprogramm 
für den Stallbau in den Jahren 2020 
und 2021 gefördert werden.

Quelle: Regierungsentwurf 2. Corona-
Steuerhilfegesetz, Koalitionsausschuss 
03.06.2020

Gewinnermittlung: 

Kalenderjahr auch  
für Landwirte wählbar
Ab dem kommenden Jahr dürfen 
Landwirte das Kalenderjahr als Wirt-
schaftsjahr (WJ) wählen. Das kann 
eine sinnvolle Vereinfachung sein, 
beispielsweise wenn ein kleiner 
Landwirtschaftsbetrieb neben ei-
nem Gewerbebetrieb besteht. In der 
Umstellung würde das letzte abwei-
chende WJ (z. B. das WJ 2019/2020) 
bis zum 31. Dezember verlängert. 
Ab 2021 wird der Gewinn dann vom 
1. Januar bis 31. Dezember ermittelt.
Vorteil des abweichenden Wirtschafts-

jahrs der Landwirte ist, dass der Ge-
winn anteilig dem Steuerjahr zuge-
rechnet wird. Im Jahr 2019 werden 
beim Wirtschaftsjahr 1. Juli bis 30. Juni 
also die Hälfte der Gewinne vom WJ 
2018/2019 sowie die Hälfte der Ge-
winne vom WJ 2019/2020 versteuert. 
So werden Gewinnspitzen geglättet. 
Darauf muss beim WJ vom 1. Januar 
bis 31. Dezember verzichtet werden.
Quelle: § 8c Abs. 2 S. 1 EStDV i.d.F. der 
5. Verordnung zur Änderung steuerlicher 
Verordnungen

Umsatzsteuer I: 

Ermäßigter Steuersatz für  
Restaurant und Verpflegung

Um der Gastronomie zu helfen, senkt 
die Bundesregierung vorübergehend 
die Umsatzsteuer auf Restaura-
tions- und Verpflegungsumsätze. Die 
Gesetzesänderung ist bereits abge-
schlossen. Durch die im Konjunktur-
paket beschlossene Steuersatzsen-
kung wird sie zusätzlich verstärkt.
Der Steuersatz beträgt dann
• 5 Prozent vom 1. Juli 2020 bis 

31. Dezember 2020 
• 7 Prozent vom 1. Januar 2021 bis 

30. Juni 2021
• 19 Prozent ab dem 1. Juli 2021 (vor-

aussichtlich).

Diese Umsätze 
sind betroffen
Der ermäßigte 
Steuersatz gilt 
nur für Speisen, 
für Getränke 
müssen weiter-
hin 19 Prozent 
Umsatzsteuer 
abgeführt wer-
den. Für zube-
reitete Speisen 
zum Mitnehmen 
galt schon bis-

her der ermäßigte Steuersatz. Nun 
greift er auch, wenn die Speisen zum 
Verzehr vor Ort oder in Kombination 
mit weiteren Dienstleistungen ange-
boten werden. Begünstigt ist das An-
gebot von Speisen nun 
• in Gaststätten, Restaurants, Imbis-

sen,
• in Hof-Cafés und Besenwirtschaften 

und
• bei Catering und Partyservice.
Werden Arbeitnehmer oder Saison-
arbeitskräfte beköstigt, ohne dies zu 
berechnen, wird von einem Tausch Ar-

beit gegen Verpflegung ausgegangen. 
Auch darauf wird nur der ermäßigte 
Umsatzsteuersatz auf den Sachbe-
zugswert angewendet.

Auf die richtigen  
Aufzeichnungen achten
Werden Komplettmenüs mit Speisen 
und Getränken angeboten, müssen 
für die Umsatzsteuer die Preise aufge-
teilt werden – im Zweifel im Verhältnis 
der Einzelpreise für Getränk und Spei-
se. Auch Pauschalpreise, beispielswei-
se für Speisen mit Geschirr, Tischen 
und Stühlen oder für „Geburtstags-
feier komplett pro Person“, müssen 
entsprechend aufgeteilt werden. Stim-
men Sie diese Aufteilungen mit uns 
ab. 
Wenn Sie eine Registrierkasse ver-
wenden, müssen Speisen- und Ge-
tränkeeinnahmen jeweils einzeln auf-
gezeichnet werden. Verwenden Sie 
eine offene Ladenkasse, müssen Sie 
sicherstellen, dass die Tageseinnah-
me nach Umsatzsteuersätzen aufge-
teilt werden kann – auch das erläutern 
wir Ihnen gerne.
Quelle: § 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG i.d.F. des 
Corona-Steuerhilfegesetzes

Arbeitgeber können ihren Beschäf-
tigten in der Zeit vom 1. März bis 31. 
Dezember 2020 eine „Corona-Prä-
mie“ in Höhe von bis zu 1.500 Euro 
steuer- und sozialversicherungsfrei 
gewähren. Das kann in Geld oder in 
Sachleistungen erfolgen. Die Prämie 
kann in einer Summe ausgezahlt 
oder in mehrere Beträge aufgeteilt 
werden.

Für alle Arbeitnehmer
Die Regelung gilt für alle Arbeitsver-
hältnisse (auch im Privathaushalt) 
und alle Arbeitnehmer. Eine besonde-
re Corona-Betroffenheit muss weder 
auf der Seite des Arbeitgebers noch 
des Arbeitnehmers nachgewiesen 
werden. Die 1.500 Euro gelten für je-
des Arbeitsverhältnis eines Arbeitneh-
mers extra.
Die Gesetzesmaterialien sprechen von 
„Corona-Sonderleistungen“: So muss 
die Zahlung oder Sachleistung in den 
Lohnaufzeichnungen gesondert do-
kumentiert und in der Überweisung 
oder Lohnabrechnung ausdrücklich 
benannt werden. 
Die Prämie muss „zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ 
gewährt werden, sehen Sie dazu den 
Artikel „Steuerfreie Sonderleistungen 
rechtssicher gestalten“ auf der neben-
stehenden Seite 10. Vor allem darf die 
Prämie nicht an Stelle einer Vergütung 
für geleistete Überstunden oder sons-
tige Mehrarbeit stehen – dann würde 
sie den Lohnanspruch des Arbeitneh-
mers erfüllen und wäre als Arbeitsent-
gelt steuer- und sozialversicherungs-
pflichtiges Arbeitsentgelt.

Auch für Minijobber
Die Corona-Prämie zählt nicht zum 
sozialversicherungspflichtigen Arbeits-
entgelt und wird daher auch nicht bei 
der 450 Euro Grenze der Minijobber 
berücksichtigt.

Beispiel
Klaus Müller hat einen Vollzeit-Job 
beim Baumarkt. Nebenher hat er 
noch einen Minijob für 450 Euro 
im Monat bei Lohnunternehmer 
Schulz. Beide Betriebe möchten an 
Müller eine Corona-Prämie zahlen.
Ergebnis
Die Corona-Prämie kann für jedes 
Arbeitsverhältnis gesondert genutzt 
werden. Sowohl der Baumarkt als 
auch der Lohnunternehmer können 
Müller zwischen dem 1. März bis 31. 
Dezember 2020 bis zu 1.500 Euro 
„Corona-Sonderleistung“ gewähren.

Für den Minijob würde die Zahlung 
nicht zur Überschreitung der 450 
Euro-Grenze und damit zur Sozial-
versicherungspflicht führen. Damit 
niemand auf die Idee kommt, mit der 
Zahlung würde Mehrarbeit bezahlt, 
sollte Lohnunternehmer Schulz die Ar-
beitszeitaufzeichnungen laut Mindest-
lohngesetz sauber erfüllt haben.

Auch Familienarbeitskräfte
Ob die Prämiengewährung begründet 
oder angemessen ist, wird normaler-
weise nicht geprüft. Maßstab für die 
Anerkennung von Arbeitsverhältnissen 
unter nahen Angehörigen ist aber das 
unter Fremden Übliche. Hier gilt dann 
doch: gut begründen und Maß halten.
Quelle: § 3 Nr. 11a EStG i.d.F. des Corona-
Steuerhilfegesetzes

Corona I: 

Prämie steuer- und  
sozialversicherungsfrei

Ob Zuschüsse zu Gesundheitsmaß-
nahmen, Sachleistungen innerhalb 
der 44-Euro-Grenze oder aktuell der 
1.500 Euro Corona-Zuschlag: Es gibt 
zahlreiche Möglichkeiten, Arbeitneh-
mern lohnsteuer- und sozialversiche-
rungsfreie Zusatzleistungen zukom-
men zu lassen. Das kommt bei den 
Arbeitnehmern gut an. Wichtig ist 
dabei, rechtssicher zu gestalten.
So gilt die Bedingung, dass diese 
Leistungen „zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt wer-
den“. Aktuell ist nicht eindeutig, wie 
diese Bedingung erfüllt werden muss. 
Der Bundesfinanzhof hat die Anfor-

derungen in einem Urteil erheblich 
gesenkt, eine geplante Gesetzesände-
rung soll sie wieder heraufsetzen.
Die Finanzverwaltung stellt in einem 
aktuellen Erlass folgende Anforderun-
gen, damit die Bedingung „zusätzlich“ 
erfüllt wird:
• die Leistung darf nicht auf den Lohn-

anspruch angerechnet werden,
• der Lohnanspruch darf nicht in den 

Anspruch auf die Leistung umgewan-
delt werden,

• die Leistung darf keine Lohnerhö-
hung ersetzen, auf die der Arbeitneh-
mer Anspruch hätte oder die schon 

vereinbart ist,
• beim Wegfall der Leistung darf der 

Lohn nicht automatisch erhöht wer-
den

An diese Anforderungen sollten Sie sich 
vorerst halten.
Stimmen Sie die Gewährung von Zu-
satzleistungen mit uns ab, damit die 
Betriebsprüfung den Arbeitnehmern 
die Freude daran nicht nachträglich 
verdirbt. Unter Umständen kann auch 
eine arbeitsrechtliche Beratung sinn-
voll sein.
Quelle: BFH-Urteil vom 01.08.2019 VI R 
32/18, BMF-Schreiben vom 05.02.2020

Arbeitnehmer: 

Steuerfreie Sonderleistungen 
rechtssicher gestalten
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Corona II: 

Erleichterungen für Steuerzahler
Eine große Belastung für viele Betrie-
be ist der Lock-Down aufgrund der 
Corona-Pandemie. Die Unternehmen 
sollen nicht nur mit direkten Zuschüs-
sen, sondern auch durch steuerliche 
Erleichterungen unterstützt werden.

Vereinfachte Stundungen
So sollen fällige Steuern – auch die 
Umsatzsteuer – gestundet werden kön-
nen, in der Regel zinslos. Der Betrieb 
muss dafür darlegen, dass er direkt 
und nicht unerheblich wirtschaftlich 
betroffen ist. Für Stundungen bis zum 
31. Dezember 2020 reicht eine schlüs-
sige, aber vereinfachte Begründung 

der Betroffenheit aus. An Stundungen 
über den 1. Januar 2021 hinaus wer-
den voraussichtlich höhere Anforderun-
gen gestellt.

Vorauszahlungen  
werden herabgesetzt
Zudem können laufende Vorauszahlun-
gen auf die Einkommen-, Körperschaft- 
und Gewerbesteuer mit vereinfachter 
Begründung herabgesetzt werden. 
Gleiches gilt für die Umsatzsteuerson-
dervorauszahlung.
Wird damit gerechnet, dass für das 
Jahr 2020 aus allen Einkünften insge-

samt ein Verlust entsteht, können auch 
für das Jahr 2019 gezahlte Voraus-
zahlungen nachträglich herabgesetzt 
werden. Dafür wird der Verlustrücktrag 
nach 2019, der eigentlich erst im An-
schluss an die Steuererklärung 2020 
möglich ist, vorweggenommen.

Vorauszahlungen sollten möglichst auf 
ein realistisches Maß herabgesetzt 
werden, um nicht durch Nachzahlun-
gen wieder in Liquiditätsprobleme zu 
geraten.

Quelle: BMF-Schreiben vom 19.03. und 
24.04.2020.

Umsatzsteuer II: 

Steuersätze  
werden sinken
Im Konjunkturpaket mit seinen zahlrei-
chen Maßnahmen sticht ein Punkt be-
sonders hervor: Die Umsatzsteuersätze 
werden für einen Zeitraum von sechs 
Monaten gesenkt. Vom 1. Juli 2020 bis 
zum 31. Dezember 2020 sinkt
• der Regelsteuersatz von 19 Prozent 

auf 16 Prozent, 
• der ermäßigte Steuersatz von sie-

ben Prozent auf fünf Prozent.
Für Unternehmer bringt ein Steuersatz-
wechsel viele Fragen und Fallstricke mit 
sich. Auf gleich zwei Wechsel binnen 
sechs Monaten müssen Sie sich recht-
zeitig einstellen. Daher möchten wir Sie 
schon jetzt auf die wichtigsten Punkte 
hinweisen, auch wenn die Details zur 
Drucklegung dieser Steuerinformation 
noch nicht vollständig bekannt waren.

Welche Umsätze  
sind genau betroffen?
Von der Senkung sind die Umsätze be-
troffen, die zwischen dem 1. Juli 2020 
und dem 31. Dezember 2020 entste-
hen.

Beispiel 1
Landwirt Schulz hat zur Regelbe-
steuerung optiert. Alle Waren und 
Produkte, die er bis einschließlich 
30. Juni 2020 ein- und verkauft, un-
terliegen den Steuersätzen von sie-
ben Prozent und 19 Prozent.
Ab 1. Juli 2020 gelten die Steuersätze 
von fünf Prozent und 16 Prozent. Un-
erheblich ist, wann Schulz die Waren 
bezahlt oder die Zahlungen erhält. 
Auch das Datum der Rechnungser-
stellung ist unwichtig. Entscheidend 
ist allein der Zeitpunkt der Lieferung.
Beispiel 2
Lohnunternehmer Schmidt häck-
selt für Landwirte Gras. Alle bis zum 
30. Juni erbrachten Dienstleistun-
gen muss er mit 19 Prozent Umsatz-
steuer abrechnen, ab dem 1. Juli er-
brachte Leistungen mit 16 Prozent. 
Zudem hebt er mit seinem Bagger 
für einen Bauherrn eine Baugrube 
aus. Er beginnt damit am 29. Juni 
und wird am 2. Juli fertig. Die Leis-
tung ist erst erbracht, wenn sie fer-
tig ist – also im Juli. Deshalb stellt 
Schmidt für die gesamte Leistung 
den verringerten Satz von 16 Prozent 
in Rechnung.

Technische Umsetzung 
in Angriff nehmen
Wichtig ist die saubere technische Um-
setzung ab dem ersten Tag. Achten 
Sie auf die richtigen Steuersätze bei 
Eingangsrechnungen. Stellen Sie Ihr 
eigenes Rechnungsprogramm um. Be-
sonders Kassensysteme müssen recht-
zeitig umprogrammiert werden (dabei 
die Protokollierung der Änderungen 
nicht vergessen). Nachträgliche Korrek-
turen sind möglich, aber aufwendig und 
ärgerlich. 

Folgen für die  
pauschalierenden Landwirte
Nach Stand zur Drucklegung der Steuer-
information soll der Pauschalsteuersatz 
von 10,7 Prozent nicht verändert wer-
den. Der Pauschalsteuersatz für Geträn-
ke und alkoholische Flüssigkeiten (z. B. 
Wein) soll auf 16 Prozent gesenkt wer-
den, es würde noch eine Zusatzsteuer 

von 5,3 Prozent anfallen. Die Senkung 
der Umsatzsteuer bedeutet für pau-
schalierende Landwirte auf jeden Fall, 
dass Betriebsmittel und Investitionen 
ab dem 1. Juli günstiger werden.

Beispiel 3
Landwirt Meyer wendet die Umsatz-
steuerpauschalierung an. Er will ei-
nen Mähdrescher für 200.000 Euro 
netto kaufen. Meyer überlegt, ob er 
das noch im Juni macht oder erst im 
Juli.
Auswirkungen
Kauft Landwirt Meyer den Mähdre-
scher im Juli, spart er 3 Prozent Um-
satzsteuer – von 200.000 Euro sind 
das immerhin 6.000 Euro. Allerdings 
kann er dann im Wirtschaftsjahr 
2019/2020 noch keine Abschrei-
bung und Sonderabschreibung gel-
tend machen.
Beispiel 4
Landwirt Huber und Landwirt Bode 
bauen jeweils eine Maschinenhalle.
Landwirt Huber gibt die Gewerke ein-
zeln in Auftrag. Alle Arbeiten bis zum 
Rohbau sind bis zum 30.06. abge-
schlossen und abgenommen, auf die 
Baukosten dafür entstehen jeweils 
19 Prozent Umsatzsteuer. Nur Hal-
lentore und Elektrik lässt Huber im 
Juli einbauen, diese Baukosten wer-
den mit 16 Prozent belastet. 
Landwirt Bode hat einen Generalun-
ternehmer mit der schlüsselfertigen 
Erstellung der Halle beauftragt. Er 
nimmt die fertige Halle im Juli 2020 
ab. Die Leistung wird also im Juli 
erbracht und unterliegt insgesamt 
dem Steuersatz von 16 Prozent Um-
satzsteuer. Das gilt auch dann, wenn 
Bode bis zum 30. Juni bereits Ab-
schläge mit 19 Prozent USt gezahlt 
hat. In der Endabrechnung erfolgt 
dann die Korrektur auf den richtigen 
Steuersatz von 16 Prozent.

Preise in der  
Direktvermarktung neu kalkulieren
Private Kunden, z. B. in der Direktver-
marktung oder Pensionspferdehaltung, 
werden erwarten, dass die Senkung 
der Steuersätze an sie weitergegeben 
wird. Allerdings werden um zwei Pro-
zent günstigere Äpfel kaum dazu füh-
ren, dass der Kunde einen Apfel mehr 
kauft. 

Verträge Anpassen
Bei Miet-, Pacht oder Leasingverträgen 
prüfen wir gemeinsam mit Ihnen, ob 
eine vorübergehende Anpassung erfor-
derlich ist. 
Insbesondere pauschalierende Land-
wirte sollten in Verträgen klar regeln, 
wer die veränderten Umsatzsteuersätze 
bezahlt. Ist ein Nettopreis vereinbart, 
profitiert der Kunde. Ein Bruttopreis 
bleibt dagegen unverändert. Vor mehr 
als vier Monaten vor der Gesetzesände-
rung vereinbarte Bruttopreise sind von 
Gesetzes wegen auf den verringerten 
Umsatzsteuersatz anzupassen.

Fazit
Sichere Aussagen zu Details der Ände-
rungen können wir erst machen, wenn 
das Gesetz verabschiedet ist. Wir un-
terstützen Sie gern bei der Organisati-
on der Steuersatzumstellung.

450-Euro-Jobs sind in der Praxis sehr 
beliebt. Denn für Arbeitnehmer sind 
solche Beschäftigungen bis 450 Euro 
weitgehend steuer- und sozialversi-
cherungsfrei.
Allerdings gilt: Überschreitet das Ar-
beitsentgelt regelmäßig 450 Euro im 
Monat, so liegt vom Tage des Über-
schreitens an keine geringfügige Be-
schäftigung mehr vor. Das gilt nur dann 

nicht, wenn die Entgeltgrenze nur gele-
gentlich und nicht vorhersehbar über-
schritten wird, z. B. weil der Minijobber 
zur Vertretung eines erkrankten Kolle-
gen Mehrarbeit leistet.
Als nur gelegentlich gilt bislang ent-
sprechend der Zeitgrenzen einer kurz-
fristigen Beschäftigung ein Zeitraum 
von bis zu drei Monaten. Aufgrund der 
Corona bedingten Ausweitung der kurz-

fristigen Beschäftigung auf bis zu fünf 
Monate Beschäftigungsdauer in der 
Zeit vom 1. März bis 31. Oktober 2020 
gilt auch bei unvorhersehbarem Über-
schreiten der Geringfügigkeitsgrenze 
eine Dauer von bis zu fünf Monaten 
noch als gelegentliches Überschreiten.
Quelle: Geringfügigkeitsrichtlinien der 
Spitzenverbände der Sozialversicherung, 
Ergänzung vom 30. März 2020

Minijob: 

Überschreiten der 450 Euro 
während der Corona-Krise

Neben der tatsächlich (endgültig) 
ausgeführten Leistung führt auch 
eine abgeschlossene Teilleistung 
zur endgültigen Entstehung einer 
Umsatzsteuer. 
Damit eine Teilleistung vorliegen 
kann, müssen zwei notwendige Be-
dingungen nach nationalem Recht 
vorliegen: 
1. Es muss sich um eine wirtschaftlich 

sinnvoll abgrenzbare Leistung han-
deln und 

2. es muss eine Vereinbarung über die 
Ausführung der Leistung als Teil-

leistungen vorliegen, die Teilleis-
tung muss gesondert abgenom-
men und abgerechnet werden. 

Die erste Voraussetzung ist ein objek-
tives Kriterium, das sich an der Art der 
Leistung orientiert und jeweils auch 
von branchentypischen Kriterien ab-
hängig ist. Die zweite Voraussetzung 
ist ein individuelles Kriterium, hier 
kommt es auf die vorliegende indi-
viduelle Vereinbarung zwischen den 
Vertragsparteien an. Zumindest in der 
Vergangenheit hat die Finanzverwal-
tung hier auch nachträgliche Vertrags-
anpassungen akzeptiert. 

Entstehung der Umsatzsteuer 

Die Gewinnglättung wurde Ende 
2016 im Bundesgesetzblatt veröf-
fentlicht. Nach Genehmigung der EU 
und Nachbesserung durch den deut-
schen Gesetzgeber heißt sie nun 
„Tarifermäßigung“ und kann durch 
die Finanzämter umgesetzt werden. 
Landwirte mit erheblich schwanken-
den Gewinnen können daraus be-
achtliche Einkommensteuervorteile 
haben. Die werden umso kleiner, je 
gleichmäßiger die Einkünfte von Jahr 
zu Jahr ohnehin schon sind. Die Rege-
lung wird also nicht allen etwas brin-
gen, sie wird aber auch niemanden 
schlechter stellen. Die Auswirkungen 
können im Einzelfall sehr komplex 
sein. Steuergestaltungen sind daher 
nur noch schwer kalkulierbar.

Ziel:  
Gewinnschwankungen ausgleichen
Mit der Tarifglättung sollen steuerliche 
Nachteile aus Gewinnschwankungen 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 
ausgeglichen werden. Durch eine fikti-
ve Vergleichsrechnung soll über einen 
Dreijahreszeitraum eine gleichmäßige 
Besteuerung der land- und forstwirt-
schaftlichen Einkünfte hergestellt wer-
den. Berücksichtigt werden aber auch 
nur diese Einkünfte – Gewinnschwan-
kungen beispielsweise aus einem Ge-
werbebetrieb werden nicht ausgegli-
chen. 
Die Gewinnermittlungsart – ob Bilanz, 
Einnahmen-Überschussrechnung oder 
Durchschnittssatzgewinnermittlung 
(§ 13a EStG) – ist unerheblich. Auch 
Verpächter sind begünstigt, sofern aus 
der Verpachtung Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft erzielt werden.

Wie funktioniert die Tarifglättung?
Die Tarifglättung wird für drei feste 

dreijährige Betrachtungszeiträume vor-
genommen: 2014 bis 2016, 2017 bis 
2019 und 2020 bis 2022. Nach dem 
Jahr 2022 endet die Tarifglättung.
Wie sie funktioniert, zeigt folgendes 
vereinfachtes Beispiel:

Beispiel:
Landwirt Schulz ist verheiratet und 
hat keine Kinder. Er bewirtschaftet 
einen Sauenhaltungsbetrieb. Weite-
re Einkünfte hat er nicht. Die Gewin-
ne der einzelnen Wirtschaftsjahre 
werden anteilig den Steuerjahren 
zugerechnet, daraus ergeben sich 
die Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft. Anhand der Einkünfte 
und nach Berücksichtigung von Pos-
ten wie Versicherungsbeiträgen wird 
die Einkommensteuer (ESt) festge-
setzt.
Folge:
Bei Schulz ergeben sich folgende Be-
träge:
20.000 € Einkünfte im Jahr 2017,  
ESt: 0 €
40.000 € Einkünfte im Jahr 2018,  
ESt: ca. 2.300 €
90.000 € Einkünfte im Jahr 2019,  
ESt: ca. 17.500 €

Auswirkung der Tarifglättung 
im Betrachtungszeitraum
Landwirt Schulz bekommt zunächst die 
Einkommensteuerbescheide der Jahre 
2017 und 2018 mit den genannten Ein-
kommensteuerbeträgen. Im Jahr 2019 
wird dann die Tarifglättung berücksich-
tigt. Das erfolgt in drei Schritten.

1. Schritt: Summe der  
tatsächlichen Einkommensteuer
Bei Schulz ergeben sich folgende fest-
gesetzte ESt-Beträge:

0 € in 2017 + 2.300 € in 2018 + 
17.500 € in 2019 = 19.800 €.

2. Schritt: Summe der  
fiktiven Einkommensteuer
Als nächstes wird die fiktive Einkom-
mensteuer ausgerechnet. Gewinn und 
Verlust der drei Kalenderjahre werden 
zusammengezählt und gleichmäßig 
verteilt: 20.000 € in 2017, 40.000 € in 
2018 und 90.000 € in 2019 ergeben 
150.000 €, geteilt durch 3 sind das 
durchschnittlich 50.000 € pro Jahr.
Die fiktive Einkommensteuer beträgt 
dann:
5.000 € in 2017 + 4.900 € in 2018 + 
4.700 € in 2019 = 14.600 €.

3. Schritt: Vergleichsrechnung
Die Differenz aus den Steuerbeträgen 
der tatsächlichen Einkünfte und den 
fiktiven Steuerbeträgen der gleichmä-
ßig verteilten Einkünfte wird auf die 
Einkommensteuer des letzten Steuer-
jahres im Betrachtungszeitraum ange-
rechnet oder erstattet.
Bei Schulz ergibt sich:
tatsächliche Einkommensteuer
2017 bis 2019                        19.800 €
abzüglich fiktive Einkommensteuer 
2017 bis 2019 14.600 €
Differenz 5.200 €
Die Differenz wird Schulz im Einkom-
mensteuerbescheid 2019 angerech-
net. Er zahlt also für das Jahr 2019 
statt 17.500 Euro nur 12.300 Euro Ein-
kommensteuer. 

Fazit:
Das Bundesfinanzministerium (BMF) 
hat am 6. Mai 2020 die erforderlichen 
Vordrucke veröffentlicht, die Auswir-
kung der Tarifglättung auf Ihre Einkom-
mensteuer erläutern wir Ihnen gern.

Tarifglättung: 

Nun geht’s los!
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„1. Ist ein fiktiver Einkaufspreis nicht 
feststellbar, sind die Selbstkosten 
als Bemessungsgrundlage nach § 10 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG anzusetzen.
2. Bei der Bestimmung der Selbst-
kosten ist nicht die sog. energetische 
Aufteilungsmethode, sondern die sog. 
Marktwertmethode anzuwenden, 
wonach die gesamten Selbstkosten 
nach demjenigen Schlüssel auf Wär-
me und Strom aufzuteilen sind, der 
dem Verhältnis der Marktpreise der 
produzierten Wärmemengen zur pro-
duzierten Strommenge entspricht.“
FG Niedersachsen, Urteil vom 19.09.2019, 
11 K 195/17, LEXinform 5022640

Erläuterungen
Die Klägerin betreibt eine Biogasan-
lage zur Erzeugung von Biogas aus 
Biomasse. Das Biogas wird zur dezen-
tralen Strom- und Wärmeproduktion 
in einem angeschlossenen Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) benutzt, in dem es 
einem Verbrennungsmotor zugeführt 
wird, der einen Generator antreibt. Die 
dabei erzeugte Wärme dient zu einem 
Teil dem Produktionsprozess, der über-
wiegende Teil der Wärme steht für an-
dere Zwecke zur Verfügung oder bleibt 
ungenutzt.
Die Klägerin überließ die überschüs-
sige Wärme im Streitjahr unentgelt-
lich an zwei andere Unternehmer zur 
Trocknung von Holz und zur Beheizung 
von Spargelfeldern. In den Verträgen 
ist jeweils geregelt, dass die Höhe der 
Vergütung je nach wirtschaftlicher 
Lage des Wärmeabnehmers individuell 
vereinbart und in den Verträgen nicht 
festgelegt wird.
Da die Klägerin den beiden Wärme-
abnehmern kein Entgelt in Rechnung 
stellte, ging der Betriebsprüfer von 
einer unentgeltlichen Zuwendung sei-
tens der Klägerin aus. Mangels eines 
Einkaufspreises berechnete er die 
Bemessungsgrundlage für die Wert-
abgaben nach den Selbstkosten. Das 
Finanzamt erließ entsprechende Be-
scheide, der Einspruch gegen diese 
Bescheide blieb erfolglos. 
Mit ihrer ursprünglichen Klage machte 
die Klägerin geltend, der von ihr auf-
grund der Wärmeabgabe erhaltende 
KWK-Bonus sei ein Entgelt von dritter 
Seite. Das Finanzgericht gab der Kla-
ge mit Urteil vom 28.11.2013 (16 K 

247/12) statt. Auf die Revision des Fi-
nanzamts hob der BFH mit Urteil vom 
31.05.2017 (XI R 2/14, BStBl. II 2017, 
1024, LEXinform 0934594, vgl. DBV-
Steuerinfo Nr. 72/2017) dieses Urteil 
auf und verwies die Sache an der Fi-
nanzgericht zurück. Der KWK-Bonus 
sei nicht als Entgelt von dritter Seite im 
Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 3 UStG zu 
beurteilen. Die Sache war nicht spruch-
reif, da nicht entschieden werden konn-
te, in welcher Höhe die unentgeltlichen 
Wertabgaben der Klägerin versteuert 
werden müssen. Der Streit befindet 
sich daher bereits im 2. Rechtszug.

Anmerkungen
Gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG 
unterliegen Lieferungen und sonstige 
Leistungen, die ein Unternehmer im In-
land gegen Entgelt im Rahmen seines 
Unternehmens ausführt, der Umsatz-
steuer. Gem. § 3 Abs. 1 b Satz 1 Nr. 3 
UStG werden bestimmte andere unent-
geltliche Zuwendungen eines Gegen-
standes einer Lieferung gegen Entgelt 
gleichgestellt. Voraussetzung dafür ist, 
dass der Gegenstand oder seine Be-
standteile zum vollen oder teilweisen 
Vorsteuerabzug berechtigt haben.
Im Besprechungsfall handelte es sich 
um eine solche unentgeltliche Zuwen-
dung. Die Unternehmer haben an die 
Klägerin kein Entgelt für die Wärme-

abgabe geleistet und der KWK-Bonus 
stellt nach Auffassung des BFH kein 
Entgelt von dritter Seite dar. 
Die Bemessungsgrundlage bei Liefe-
rungen im Sinne des § 3 Abs. 1 b UStG 
wird gem. § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG 
nach dem Einkaufspreis zzgl. der Ne-
benkosten für den Gegenstand oder für 
einen gleichartigen Gegenstand oder 
mangels eines Einkaufspreises nach 
den Selbstkosten jeweils zum Zeit-
punkt des Umsatz bemessen. Da sich 
im Besprechungsfall weder ein Ein-
kaufspreis noch ein fiktiver Einkaufs-
preis feststellen ließ, war insoweit auf 
die Selbstkosten der Klägerin abzustel-
len. Eine Rechtsgrundlage, die unent-
geltliche Wärmeabgabe stattdessen 
aus Vereinfachungsgründen nach dem 
bundesweit einheitlichen durchschnitt-
lichen Fernwärmepreis des jeweiligen 
Vorjahres auf der Basis der jährlichen 
Veröffentlichungen des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Energie zu 
bemessen (vgl. Abschnitt 2.5 Abs. 22 
Satz 8 UStAE), gäbe es nicht.
Die Selbstkosten umfassen alle Kos-
ten, die durch den betrieblichen Leis-
tungsprozess entstanden und mit 
denen die Kostenrechnung des Unter-
nehmers belastet worden ist. Während 
das Finanzamt nach Auffassung der 
Finanzrichter bei der Bestimmung der 
Selbstkosten von einem richtigen Ge-

samtaufwand ausgegangen ist, hat es 
bei der Berechnung der Selbstkosten 
zu Unrecht die sog. energetische Auf-
teilungsmethode angewandt. Bei die-
ser Methode werden die Kosten nach 
demjenigen Schlüssel auf Wärme und 
Strom aufgeteilt, der dem Verhältnis 
von produzierter Wärmemenge zur 
produzierten Strommenge, bezogen 
auf die insgesamt produzierte Energie-
menge, entspricht. Diese Aufteilung sei 
nicht sachgerecht, weil die durch den 
Betrieb des BHKW erzeugten Produk-
te (Strom und Wärme) nicht miteinan-
der vergleichbar seien. Dafür spreche, 
dass Hauptaufgabe des BHKW die Pro-
duktion von Strom ist, während es sich 
bei der zwangsläufig entstehenden 
Wärme lediglich um das Nebenprodukt 
handelt. Die beiden Erzeugnisse unter-
scheiden sich hinsichtlich ihrer Nutz-
barkeit und Verwertbarkeit. Elektrische 
Energie sei multifunktional nutzbar, 
lasse sich gut in andere Energieformen 
umwandeln und kann in großen Men-
gen über weite Strecken transportiert 
werden. Die Nutzung von Wärme sei 
dagegen stark eingeschränkt, zumal 
eine Umwandlung in Strom nur unter 
technischen Schwierigkeiten möglich 
sei. Dies führe dazu, dass die Produk-
te Strom und Wärme trotz der gleichen 
Bemessung als Kilowattstunde auf 
verschiedenen Märkten und zu stark 

voneinander abweichenden Preisen 
angeboten werden.
Im Ergebnis ist nach Auffassung der Fi-
nanzrichter die sog. Marktwertmetho-
de anzuwenden, wonach die gesamten 
Selbstkosten nach denjenigen Schlüs-
sel auf Wärme und Strom aufzuteilen 
sind, der dem Verhältnis der Marktprei-
se der produzierten Wärmemenge zur 
produzierten Strommenge entspricht. 
Zur Bestimmung des ortsüblichen 
Markpreises seien die Angebote be-
nachbarter Stadtwerke zugrunde zu 
legen, die in einer räumlichen Nähe zu 
der Klägerin ohne direkte Anschluss-
möglichkeiten dieser Fernwärme an-
bieten. Dabei sei zu berücksichtigen, 
dass die Klägerin keine Liefergarantie 
bietet, sodass der Wert der Wärme mit 
4 ct/kWh zu schätzen sei.

Praxishinweise
Das FG Niedersachsen hat die Revision 
nicht zugelassen. Die Nichtzulassungs-
beschwerde ist beim BFH unter dem 
Aktenzeichen XI B 104/19 anhängig. 
Die Marktwertmethode wird auch vom 
FG Münster im Urteil vom 1.10.2019 
(15 K 1050/16, EFG 2019, 1930 - 
1938) für die Aufteilung der Selbst-
kosten angewendet. Anders als das FG 
Niedersachsen wendet das FG Müns-
ter als Marktpreise Werte aus einer 
wissenschaftlichen Untersuchung aus 
dem Jahr 2016 von Herbis, Halbherr 
und Braun (Preis für die Abgabe von 
Wärme aus Biogasanlagen Dritte, Ag-
rarbetrieb 2018, 12 - 15) an, die einen 
bundesdurchschnittlichen Arbeitspreis 
in Höhe von 2,93 ct/kWh ermittelt ha-
ben. Die zugelassene Revision gegen 
das Urteil aus Münster ist unter dem 
Aktenzeichen XI R 31/19 beim BFH an-
hängig. 
Für die Beratungspraxis empfiehlt es 
sich, anhängige Einspruchsverfahren 
unter dem Verweis auf das anhängi-
ge Revisionsverfahren zum Ruhen zu 
bringen. Das zu erwartende Urteil wird 
Sicherheit bringen, ob die energetische 
Aufteilungsmethode oder die Mark-
wertmethode, wovon auszugehen ist, 
anzuwenden ist. Wünschenswert wäre 
darüber hinaus, dass der BFH sich 
auch dazu äußert, wie Marktpreise von 
Strom und Wärme zu ermitteln sind, da 
hier auch in der Finanzgerichtsbarkeit 
Uneinigkeit herrscht.

Biogas:

Bemessungsgrundlage für Wärmeabgabe

„Für den freiwilligen Landtausch 
gelten einkommensteuerrechtlich 
dieselben Folgen, wie beim Regelflur-
bereinigungs- und beim Baulandum-
legungsverfahren. Der Austausch von 
Grundstücken im Rahmen eines frei-
willigen Landtauschs ist daher nicht 
nach den für den freiwilligen Tausch 
von Wirtschaftsgütern maßgeblichen 
Grundsätzen des § 6 Abs. 6 Satz 1 
EStG zu beurteilen, sondern - soweit 
Wertgleichheit besteht - einkommen-
steuerrechtlich neutral.“

Erläuterungen
Der Kläger, ein Land- und Forstwirt, trat 
im Jahr 2011 mit weiteren Land- und 
Forstwirten der Region in Verhand-
lungen über einen Landtausch von 
land- und forstwirtschaftlich genutz-
ten Flächen. Anlass des beabsichtigen 
Landtauschs war eine Arrondierung der 
betroffenen Flächen und die hieraus 
resultierende Bewirtschaftungserleich-
terung.
Nachdem die Tauschpartner nach Ab-
schluss der Verhandlungen im Septem-
ber 2012 bei der zuständigen Flurbe-
reinigungsbehörde die Durchführungen 
des freiwilligen Landtauschs beantragt 
haben, ordnete die Bezirksregierung 
diesen antragsgemäß an. Nach der Un-
anfechtbarkeit des Tauschplans wurde 
Ende Oktober 2013 die Ausführungen 
des Tauschplans angeordnet.
Der Kläger bekam im Rahmen des 

freiwilligen Landtauschs 61.129 Quad-
ratmeter Fläche und gab 57.387 Qua-
dratmeter Fläche weg. Aufgrund der 
Mehrausweisungen von 3.742 Quad-
ratmetern hatte er zudem 815 Euro 
zu zahlen. Das Finanzamt war nun der 
Auffassung, der Kläger habe durch den 
Landtausch einen Buchgewinn erzielt, 
der zu steuerpflichtigen Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft führe. Dieser 
Rechtsauffassung entsprechend er-
höhte das Finanzamt in dem Bescheid 
für 2013 über die gesonderte Fest-
stellung von Besteuerungsgrundlagen 
die Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft um den anteiligen Buchgewinn. 
Der Einspruch des Klägers blieb erfolg-
los. Das Finanzgericht dagegen gab ei-
ner hiergegen gerichteten Klage statt. 
Auch die BFH-Richter konnte das Fi-
nanzamt mit seiner Rechtsauffassung 
nicht überzeugen.

Anmerkungen
Der freiwillige Landtausch (§103 a ff. 
FlurbG) ist ein behördlich geleitetes 
Verfahren, das u. a. der Verbesserung 
der Produktions- und Arbeitsbedingun-
gen in der Land- und Forstwirtschaft, d. 
h. einer im Ergebnis gesteigerten Wirt-
schaftlichkeit, dient.
Im Verfahren des freiwilligen Land-
tauschs tritt der neue Rechtszustand 
entsprechend der Festlegungen des 
von der Flurbereinigungsbehörde zu-
sammenfassenden Tauschplans ein. 

Die Flurbereinigungsbehörde ist Herrin 
des Verfahrens. Sie bestimmt den Zeit-
punkt der Anordnung über die Ausfüh-
rung des Tauschplans. Es handelt sich 
hierbei um einen zu beurkundenden 
zustimmungsbedürftigen Verwaltungs-
akt. Die Rechtsänderungen vollziehen 
sich außerhalb des Grundbuchs. Das 
bedeutet, dass das Ersuchen der Flur-
bereinigungsbehörde um Eintragung 
der Rechtsänderungen in das Grund-
buch nur der Grundbuchberichtigung 
dient. Aus der Rechtsänderung folgt, 
dass an die Stelle des einen Tausch-
flurstücks das andere Tauschflurstück 
tritt und umgekehrt. Die Rechtsver-
hältnisse, also insbesondere das Ei-
gentum, welche an dem jeweiligen 
Tauschgrundstück bestanden, setzen 
sich also ohne weiteres an dem ande-
ren Tauschgrundstück fort (Grundsatz 
der dinglichen Surrogation). Einfach 
ausgedrückt ändert sich beim freiwil-
ligen Landtausch das Eigentumsrecht 
nicht in der Person des Eigentümers, 
sondern vielmehr im Gegenstand des 
Eigentums. Die eine Fläche wird durch 
eine andere Fläche ersetzt. Für das Re-
gelflurbereinigungs- und das Bauland-
umlegungsverfahren hat der 4. Senat 
des BFH bereits mehrfach entschieden, 
dass der Austausch von Grundstücken 
im Rahmen eines Umlegungsverfah-
rens nicht nach den für den freiwilligen 
Tausch von Wirtschaftsgütern maßgeb-
lichen Grundsätzen, insbesondere § 6 

Abs. 6 Satz 1 EStG, zu beurteilen ist. 
Der in das Umlegungsverfahren einge-
brachte Grundbesitz und der daraus im 
Zuteilungswege erlangte Grundbesitz 
sind als wirtschaftlich identisch zu wer-
ten, soweit sie insgesamt Wertgleich 
sind, mit der einkommensteuerrechtli-
chen Folge, dass keine Gewinnrealisie-
rung nach Tauschgrundsätzen eintritt 
(vgl. BFH vom 13.03.1986, IV R 1/84, 
LEXinform 0072459). Mitentscheidend 
hierfür war der Umstand, dass dem Ei-
gentümer sein Eigentum nicht genom-
men wird, sondern es vielmehr in der 
veränderten Gestalt erhalten bleibt. So-
weit der Kläger den Ausgleich in Höhe 
von 815 Euro für Mehrausweisungen 
eines landwirtschaftlichen Grund-
stücks von 3.742 Quadratmetern ge-
leistet hat, handelt es sich hierbei um 
zusätzliche Anschaffungskosten. Das 
dem freiwilligen Landtausch innewoh-
nende Tauschelement ist hier nicht 
vorhanden. Es handelt sich insoweit 
um ein Erwerbsgeschäft. Die Anschaf-
fungskosten sind zu aktivieren und 
führen daher ebenfalls nicht zu einer 
Gewinnrealisation.

Praxishinweise
Die Entscheidung ist zu begrüßen und 
war auch nicht anders zu erwarten. Es 
wäre nicht nachvollziehbar gewesen, 
dass bei einem freiwilligen Landtausch 
eine Gewinnrealisierung nach den all-
gemeinen Tauschgrundsätzen eintritt 
und bei einem Regelflurbereinigungs-

verfahren nicht. Dies insbesondere, 
weil der freiwillige Landtausch mit 
einem hoheitlich angeordneten Flur-
bereinigungsverfahren ohne weiteres 
vergleichbar ist.
Der freiwillige Landtausch im Flurberei-
nigungsverfahren unterliegt grundsätz-
lich ebenfalls nicht der Grunderwerb-
steuer, solange keine Geldleistungen 
zu erbringen sind. Auch fallen keine 
Notarkosten oder Grundbuchkosten 
an.

Freiwilliger Landtausch:

Keine Aufdeckung der stillen Reserven

Wieder Warnung vor  
Branchenbuch-Angeboten
Mittelweser (lv). Aus aktuellem An-
lass warnt das Landvolk Mittelweser  
wieder einmal vor Angeboten dubio-
ser Branchenbuchanbieter. Für 984 
Euro netto soll ein „Standard Plus 
Eintrag“ für 24 Monate in einem 
Online-Branchenbuch erfolgen. Das 
Angebotsfax ist mit „Branchenbuch 
Niedersachsen“ überschrieben. 
Stutzig machen sollte spätestens 
die Faxnummer für die Rückant-
wort, die mit 0044 für Großbritanni-
en  angegeben ist. 
Wer das Kleingedruckte überlesen 
hat und den Auftrag mit seiner Un-
terschrift rechtsgültig angenommen 
hat, kann innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen schrift-
lich widerrufen. 
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Erläuterungen
Im Besprechungsfall erwarb die Kläge-
rin 1995 eine ca. 0,75 Hektar große 
landwirtschaftliche Nutzfläche. Diese 
war noch an einen Landwirt verpach-
tet. Der Ehemann der Klägerin betrieb 
einen Gewerbebetrieb, in welchem er 
u.a. Gartengeräte veräußerte und repa-
rierte. Als das Pachtverhältnis im Mai 
1996 endete, nutzte der Ehemann der 
Klägerin das Grundstück gelegentlich, 
um die Maschinen in seinem Betrieb 
auszuprobieren. Da der Kläger aber 
keine Verwendung für den Aufwuchs 
hatte, verpachtete die Klägerin das 
Grundstück ab Mai 1999 an einen 
Landwirt. Außerdem durfte der Ehe-
mann weiterhin seine Maschinen auf 
diesem Grundstück ausprobieren. 
Zum 01.01.1996 hatte die Klägerin 
den landwirtschaftlichen Betrieb ihres 
Vaters in vorweggenommener Erbfolge 
eigentumsrechtlich übertragen bekom-
men. Es handelte sich um einen ru-
henden Betrieb, der an mehrere Land-
wirte parzelliert verpachtet war. Diese 
Pachtverhältnisse führte sie fort. Die 
Verpachtung des im Jahr 1995 erwor-
benen Grundstücks erfolgte aber nicht 
an einen der Pächter des parzelliert 
verpachteten Betriebs, sondern an ei-
nen weiteren Landwirt. 
Das Finanzamt war der Meinung, die 
Klägerin habe mit dem Grundstück Be-
triebsvermögen veräußert und müsse 
den Gewinn versteuern. Das Finanz-
amt begründete dies in erster Linie da-
mit, dass das Grundstück notwendiges 
Betriebsvermögen geworden sei. Das 
Grundstück sei Teil des parzellenweise 
verpachteten Betriebes geworden und 
deshalb - wie auch die anderen Grund-
stücke dieses Betriebes - notwendiges 
Betriebsvermögen. Hilfsweise vertrat 
die Finanzverwaltung die Auffassung, 
dass das Grundstück gewillkürtes Be-
triebsvermögen geworden sei, weil die 
Klägerin die Pachteinnahmen bei den 
Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaft erklärt hatte. 
Die Klage beim Finanzgericht (FG Köln 
vom 21.04.2016, dazu DBV-Steuerinfo 
04/2017) war erfolgreich. Das Finanz-
gericht lehnte sich an das BFH-Urteil 
vom 19.07.2011 (IV R 10/09, BStBl. II 
2012, S. 93) an. Nach dieser Entschei-
dung erfordere die Zuordnung einer 
hinzuerworbenen verpachteten Fläche 
zum notwendigen Betriebsvermögen, 
dass der Erwerber diese Fläche ein-
deutig dem Betriebsvermögen zuord-
ne. Aus den Bemühungen der Klägerin, 
die erworbene Fläche für den Gewer-
bebetrieb des Ehemannes nutzbar zu 
machen, hatte das Finanzgericht die 
Schlussfolgerung gezogen, dass eine 
Zuordnung zum landwirtschaftlichen 
Betrieb subjektiv nicht gewollt war und 
deshalb notwendiges Betriebsvermö-
gen abgelehnt. 
Das Finanzgericht lehnte auch die Auf-
fassung, dass das Grundstück gewill-
kürtes Betriebsvermögen geworden 
sei, ab. Die Deklaration der eingenom-
menen Pacht bei den Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft reiche dafür 
nicht aus. Außerdem hätten Steuer-
pflichtige mit Gewinnermittlung nach 
§ 4 Abs. 3 EStG erst seit einer Ände-
rung der Rechtsprechung des BFH im 
Jahr 2003 (BFH vom 02.10.2013, IV R 
13/03, BStBl. II 2004, S. 985) die Mög-
lichkeit, gewillkürtes Betriebsvermögen 
zu bilden. 
Das Finanzamt legte Revision zum BFH 
ein, ohne Erfolg. Damit das Grundstück 
notwendiges Betriebsvermögen wer-
den konnte, hätte nach Auffassung 
des BFH eine endgültige Funktionsver-
weisung (also die Bestimmung, dass 
das Grundstück zukünftig betrieblich 
genutzt wird) vorliegen müssen. An die-

ser Voraussetzung fehle es, wenn der 
Einsatz des Wirtschaftsgutes im Be-
trieb zwar möglich sei, aber noch nicht 
sicher. 
Erwerbe ein aktiver Landwirt ein Grund-
stück, welches noch verpachtet sei, 
werde das Grundstück notwendiges 
Betriebsvermögen, wenn der Landwirt 
das Grundstück selbst nutzten wolle 
und diesen Willen auch eindeutig kund-
tue und außerdem der Bewirtschaf-
tungswille in einem überschaubaren 
Zeitraum realisierbar sei. 
Auch der Verpächter eines ursprüng-
lich selbstbewirtschafteten Betriebes 
könne die Zusammensetzung des Be-
triebsvermögens wie ein aktiver Land-
wirt ändern. Wirtschaftsgüter, die der 
Verpächter für seinen verpachteten Be-
trieb neu anschaffe und dem Pächter 
des Betriebes verpachte, seien notwen-
diges Betriebsvermögen. 
Bei dem Erwerb einer verpachteten 
Fläche setzte die Annahme von not-
wendigem Betriebsvermögen aber wie 
bei der Eigenbewirtschaftung voraus, 
dass das hinzuerworbene verpachtete 
Grundstück geeignet und endgültig be-
stimmt sei, dem verpachteten Betrieb 
auf Dauer zu dienen. Daneben müsse 
eine Bewirtschaftung durch den Päch-
ter des landwirtschaftlichen Betriebes 
in einem überschaubaren Zeitraum 
möglich sein. Unzutreffend sei die Auf-
fassung der Finanzverwaltung, dass 
ein an einen Dritten verpachtetes land-
wirtschaftliches Grundstück, welches 
erst nach der Einstellung der aktiven 
Bewirtschaftung erworben werde, ohne 
weitere Zweckbestimmungen des Be-
triebsinhabers notwendiges Betriebs-
vermögen werde, auch wenn es nicht 
in die bestehenden Pachtverhältnisse 
einbezogen werde. 
Der Erwerb eines verpachteten Grund-
stücks sei sowohl beim aktiven als 
auch beim ruhenden Betrieb gleich zu 
behandeln. In beiden Fällen komme es 
für die Zuordnung zum notwendigen 
Betriebsvermögen darauf an, ob der 
Betriebsinhaber eine entsprechende 
Zweckbestimmung getroffen habe, 
wonach das erworbene verpachtete 
Grundstück entweder dem aktiven Be-
trieb oder dem Verpachtungsbetrieb 
auf Dauer zu dienen bestimmt sei. Da-
von sei bei einem Verpachtungsbetrieb 
aber nur auszugehen, wenn das Grund-
stück in das oder bei parzellierter Ver-
pachtung in eines der bestehenden 
Pachtverhältnisse einbezogen werde. 
Die Auffassung der Finanzverwaltung, 
dass ein Grundstück auch dann not-
wendiges Betriebsvermögen werde, 
wenn es bei einem parzelliert verpach-
teten Betrieb nicht einem der vorhan-
denen Pächter verpachtet werde, son-
dern einem weiteren Pächter, sei nicht 
zutreffend. Ein aktiver Landwirt könne 
nämlich ein hinzuerworbenes Grund-
stück, wenn es verpachtet werde oder 
bleibe, als Privatvermögen behandeln. 
Würde man dieses Recht dem Ver-
pächter eines parzelliert verpachteten 
Betriebes nicht einräumen, so würde 
der Inhaber des Verpachtungsbetrie-
bes schlechter gestellt als der Inhaber 
eines aktiv bewirtschafteten Betriebes. 
Da der Verpachtungsbetrieb aber le-
diglich eine Unterbrechung des früher 
aktiv bewirtschafteten Betriebes dar-
stelle, sei eine unterschiedliche Beur-
teilung schon aus Gründen der Gleich-
behandlung nicht gerechtfertigt. 
Der BFH lehnt auch die Zuordnung 
zum gewillkürten Betriebsvermögen 
ab. Dies erfordere einen klaren und 
eindeutigen Zuordnungswillen. Ob eine 
eindeutige Zuordnungsentscheidung 
getroffen wurde, sei eine Frage der 
konkreten Umstände des Einzelfalles. 
Die Würdigung der entsprechenden 

Tatsachen obliege dem Finanzgericht 
als Tatsacheninstanz. Das Finanzge-
richt sei davon ausgegangen, dass die 
Klägerin das Grundstück nicht zur Be-
triebserweiterung des Verpachtungs-
betriebes, sondern im Hinblick auf eine 
mögliche Nutzung für den Gewerbebe-
trieb des Ehemannes erworben habe. 
Die Verpachtung an einen Landwirt sei 
nur eine Zwischenlösung gewesen, die 
keine endgültige Funktionszuweisung 
zum Verpachtungsbetrieb beinhalte. 
Diese Würdigung des Finanzgerichts ist 
für den BFH bindend. Sie verstoße we-
der gegen die Verfahrensordnung noch 
gegen Denkgesetze oder allgemeine 
Erfahrungssätze. 

Anmerkungen 
Für die Frage, ob das Grundstück not-
wendiges Betriebsvermögen geworden 
war, ist nach Auffassung des BFH ent-
scheidend, ob es in die bestehenden 
Pachtverhältnisse des parzellenweise 
verpachteten Betriebes einbezogen 
wurde. Die Finanzverwaltung war da-
gegen der Auffassung, dass aus der 
grundsätzlichen Gleichbehandlung 
von parzellierter und geschlossener 
Verpachtung der Grundsatz abzuleiten 
sei, dass dann, wenn der Verpäch-
ter eines verpachteten Betriebes ein 
Grundstück hinzuerwerbe und dieses 
ebenfalls verpachte, das Grundstück 
notwendiges Betriebsvermögen sei. 
Nach Auffassung des BFH ist dies nur 
dann der Fall, wenn bei geschlossener 
Verpachtung das erworbene Grund-
stück an den Landwirt verpachtet wird, 
der den ganzen Betrieb gepachtet hat. 
Bei parzellierter Verpachtung setzt die 
Zuordnung zum notwendigen Betriebs-
vermögen voraus, dass das Grund-
stück an einen der bisherigen Pächter 
verpachtet werde. 
Der BFH prüft auch bei der Frage des 
notwendigen Betriebsvermögens, ob 
eine Zuordnungsentscheidung vorliegt. 
Das Grundstück müßte dem vorhan-
denen Betrieb zugeordnet werden. 
Welche subjektiven Vorstellungen der 
Grundstückseigentümer hat, fragt der 
BFH aber nicht. Erwirbt der Verpächter 
eines geschlossenen verpachteten Be-
triebes ein Grundstück hinzu und über-
läßt er es seinem Pächter auch zur Nut-
zung, ist dies nach Auffassung des BFH 
eine eindeutige Zuordnungsentschei-
dung. Das erworbene Grundstück wird 

also eventuell auch gegen den Willen 
des Erwerbes notwendiges Betriebs-
vermögen. Erwirbt ein aktiver Landwirt 
ein Grundstück, welches verpachtet ist 
und in absehbarer Zeit auch nicht in 
Eigenbewirtschaftung genommen wer-
den kann, so liegt keine automatische 
Zuordnungsentscheidung zum Betrieb 
vor. Das Grundstück wird also nicht 
notwendiges Betriebsvermögen. Der 
Eigentümer kann es vielmehr im Privat-
vermögen erwerben und belassen. 
Beim Eigentümer eines parzelliert ver-
pachteten Betriebes macht der BFH 
die Beurteilung der Frage, ob eine Zu-
ordnungsentscheidung zum Betrieb 
vorliegt, davon abhängig, an wen das 
Grundstück verpachtet wird. Nur wenn 
es an einen der bisherigen Pächter ver-
pachtet wird, liegt nach Auffassung des 
BFH eine Zuordnungsentscheidung 
zum Betriebsvermögen vor, unabhän-
gig davon, was der Steuerpflichtige 
wirklich wollte. 
Von Bedeutung ist auch die Frage, ob 
ein Grundstück dadurch gewillkürtes 
Betriebsvermögen wird, dass der Steu-
erpflichtige bewusst oder unbewusst 
die Pachteinkünfte als Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft erklärt. Hier 
ist aber ebenfalls nach der Eindeutig-
keit zu fragen. Hätte die Klägerin das 
erworbene Grundstück in das Grund- 
und Bodenverzeichnis aufgenommen, 
wären sowohl Finanzgericht als auch 
BFH davon ausgegangen, dass das 
Grundstück gewillkürtes Betriebsver-
mögen war. Die Tatsache, dass die 
Zuordnung zum gewillkürten Betriebs-
vermögen bei Gewinnermittlung gem. 
§ 4 Abs. 3 EStG nach allgemeiner Auf-
fassung im Jahr 1996 noch gar nicht 
möglich war, hätte den BFH sicherlich 
nicht interessiert, weil er selbst diese 
Auffassung im Jahr 2003 aufgegeben 
hat. Durch die Änderung der Rechtspre-
chung hatte sich die Rechtslage nicht 
geändert, sondern nur die Erkenntnis 
darüber, was Recht ist. Da die Klägerin 
aber erkennbar das Grundstück einer 
außerlandwirtschaftlichen Nutzung 
zuführen wollte (Errichtung von Ge-
bäuden für den Gewerbebetrieb des 
Ehemannes), konnte das Finanzgericht 
guten Gewissens entscheiden, dass 
ein Widmungsakt zum gewillkürten 
Betriebsvermögen nicht stattgefun-
den habe. Der BFH musste dies nicht 

kommentieren, weil es sich um eine 
Tatsachenwürdigung handelt, die für 
den BFH grundsätzlich bindend ist.  

Praxishinweise 
Erwirbt der Eigentümer eines ver-
pachteten Betriebes ein Grundstück 
und geht es um die Zuordnung dieses 
Grundstücks zum Betriebsvermögen 
oder zum Privatvermögen, so können 
natürlich unterschiedliche Interessen 
vorliegen. Sollen die Anschaffungskos-
ten genutzt werden, um z.B eine Rück-
lage gem. § 6b EStG zu übertragen, 
genügt es, dass das Grundstück entwe-
der notwendiges oder gewillkürtes Be-
triebsvermögen wird. Ist der Erwerber 
Eigentümer eines im Ganzen verpach-
teten Betriebes und verpachtet er das 
Grundstück an seinen Betriebspächter, 
wird es notwendiges Betriebsvermö-
gen. Ist der Erwerber Eigentümer eines 
parzelliert verpachteten Betriebes und 
verpachtet er das Grundstück an einen 
seiner Pächter, wird es ebenfalls not-
wendiges Betriebsvermögen. Verpach-
tet der Eigentümer das Grundstück 
weder an den Betriebspächter noch an 
einen seiner Pächter, sondern an einen 
weiteren Landwirt, kann das Grund-
stück nur gewillkürtes Betriebsvermö-
gen sein, was aber eine eindeutige 
Zuordnungsentscheidung voraussetzt. 
Dies erfordert bei bilanzierenden Be-
trieben die Aufnahme des Grundstücks 
in die Bilanz und bei der Einnahmen-
Überschuss-Rechnung die Aufnahme 
des Grundstücks in das Grundund 
Bodenverzeichnis. Voraussetzung ist 
allerdings in allen Fällen, dass das 
Grundstück in räumlicher Nähe liegt, 
also dem vorhandenen landwirtschaft-
lichen Betrieb auch räumlich noch zu-
geordnet werden kann. 
Will der Grundstückserwerber das 
Grundstück im Privatvermögen haben, 
so darf er es nicht selbst bewirtschaf-
ten. Im Falle der Verpachtung des Be-
triebes darf er es auch nicht dem Päch-
ter des Betriebes oder bei parzellierter 
Verpachtung einem der Pächter ver-
pachten. Die Verpachtung muss viel-
mehr an einen Landwirt erfolgen, der 
bisher nicht Pächter oder nicht einer 
der Pächter des Betriebes ist. Norm: § 
4 Abs. 3 EStG
Quelle: BFH, Urteil vom 19.12.2019, VI R 
53/16, LEXinform 0951157

Siehe auch DBV-Steuerinfo 04 / 2017

Zuordnung: 

Betriebsvermögenseigenschaft  
zugekaufter landwirtschaftlicher Flächen

„Überträgt eine landwirtschaftlich 
tätige GbR die sich für sie ergebene 
Möglichkeit zur landwirtschaftlichen 
Tierhaltung in Vieheinheiten auf eine 
KG, die einen Betrieb zur Tierhaltung 
ohne ausreichende Nutzung eigener 
landwirtschaftlicher Flächen unter-
hält, und sind an beiden Gesellschaf-
ten jeweils dieselben Gesellschafter 
beteiligt, kann die Tierhaltung der 
KG zur landwirtschaftlichen Nutzung 
gehören, wenn alle Gesellschafter 
die Voraussetzungen des § 51a Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 BewG erfüllen.“

Erläuterungen
Die Klägerin ist einen KG und unter-
hält auf einem Grundstück zur Größe 
von 7.600 Quadratmeter einen Hüh-
nermastbetrieb. Kommanditisten sind 
die Eheleute jeweils mit zehn Prozent. 
Alleiniger persönlicher Gesellschaf-
ter (Komplementär) mit einem Anteil 
von 80 Prozent ist der Sohn. Dieser 
brachte ein Grundstück in das Gesamt-
handsvermögen der KG ein. Die nicht 
für den Hühnermastbetrieb genutzte 
Grundstücks-Teilfläche zur Größe von 
10.539 Quadratmeter verpachtet die 
KG an die beteiligungsidentische GbR. 
Bei dieser GbR handelt es sich um 
einen land- und forstwirtschaftlichen 

Betrieb. Sämtliche Gesellschafter der 
GbR sind Haupterwerbslandwirte. Die 
GbR bewirtschaftet eine Fläche zur 
Größe von 186,25 Hektar. Die GbR 
hat der klagenden KG 500 Vieheinhei-
ten überlassen. Ergänzend wird zum 
Sachverhalt auf die DBV-Steuerinfo Nr. 
45/2017 Bezug genommen.

Anmerkungen
Der BFH bestätigt das Urteil der I. In-
stanz und weist die Revision des Fi-
nanzamtes als unbegründet zurück. 
Zur Anerkennung einer Tierhaltungs-
kooperation i. S. von § 51a BewG 
müssen die dortigen persönlichen 
und sachlichen Voraussetzungen er-
füllt sein. Zudem dürfen die Betriebe 
der Gesellschafter nicht mehr als 40 
Kilometer von der Produktionsstätte 
der Gesellschaft entfernt liegen (§ 
51a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BewG). Es 
ist ausreichend, wenn sich bei einer 
beteiligungsidentischen Mitunterneh-
merschaft nur der einzelne Mitunter-
nehmer an der Tierhaltungskoopera-
tion beteiligt. Die Gesellschafter der 
KG sind aufgrund ihrer Beteiligung 
als Mitunternehmer an der landwirt-
schaftlich tätigen GbR Inhaber eines 
Betriebes der Landwirtschaft mit 
selbst bewirtschafteten regelmäßig 

landwirtschaftlich genutzten Flächen 
(§ 51a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. 
a BewG). Die Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft aus den von der 
GbR genutzten landwirtschaftlichen 
Flächen sind nämlich den Gesell-
schaftern einkommensteuerrechtlich 
zuzurechnen; insoweit ist die Perso-
nengesellschaft als transparent anzu-
sehen.
Die Übertragung der Möglichkeit zur 
landwirtschaftlichen Tierhaltung in 
Vieheinheiten auf eine KG, die Tierhal-
tung betreibt, ist den Gesellschaftern 
der GbR, die zugleich Gesellschafter 
der KG sind, zuzurechnen. Die Über-
tragung durch die GbR ist so zu behan-
deln, als ob die einzelnen Gesellschaf-
ter der GbR Vieheinheiten auf die GbR 
übertragen hätten (§ 51a Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 Buchst. d BewG). Weil die wei-
teren Voraussetzungen des § 51a 
Abs. 1 BewG nach den Feststellungen 
des FG erfüllt waren und vom FA nicht 
bestritten wurden, war eine Art- und 
Wertfortschreibung des Hühnermast-
stalls zum land- und forstwirtschaftli-
chen Vermögen vorzunehmen.
Quelle: BFH, Urteil vom 27.11.2019, II R 
43/16, Lexinform 0951181, siehe auch 
DBV-Steuerinfo 45/2017

Gemeinschaftliche Tierhaltung bei 

Personengesellschaften
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